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Vorbemerkung 
 

 

Jedes Jahr werden tagaus, tagein unzählige Texte, Abhandlungen und Pamphlete verfasst, 

die Stereotype über Prostitution verbreiten und Sexarbeit stigmatisieren. Warum also sollte 

man sich mit einer Untersuchung befassen, die genau dies tut, aber bereits 20 Jahre alt ist?  

 

Mindestens fünf Gründe sprechen dafür, sich mit der „Teilpopulationen-Erhebung bei 

Prostituierten“, um die es hier geht, zu befassen und sie nicht rechts liegen zu lassen. Denn 

diese Untersuchung 
 

● gilt nach wie vor als eine der wenigen empirisch argumentierenden Studien zum  

   Thema ‚Prostitution‘ in Deutschland;  
 

● verdeutlicht als Auftragsarbeit für die Bundesregierung die Strategie der Herrschenden im  

   Umgang mit Prostitution nach der Verabschiedung des Prostitutionsgesetzes von 2002; 
 

● verbreitete nicht nur bestehende Stereotype über Prostitution, sondern passte sie  

   neuen Gegebenheiten an und verfestigte sie auf diese Weise; 
 

● wird von den abolitionistischen Gegner*innen der Prostitution bevorzugt, aber fälschlich als 

   Beleg angesehen für die These, Prostitution an sich sei bereits Gewalt.   
 

● dient der Bundesregierung bislang als einzige Studie zur Legitimation des durch und durch 

   repressiven Prostituiertenschutzgesetzes von 2017; 

 

Dass die eklatanten methodischen Mängel und Defizite dieser Untersuchung bis heute 

übersehen und mit Stillschweigen übergangen werden und sich selbst als Pro-Sexwork 

verortende Organisationen glauben, sich positiv auf sie beziehen zu müssen, macht diese 

Untersuchung, die unter dem Deckmantel empirisch abgesicherter Erkenntnis daherkommt, 

gefährlich. Gründe genug, die Sache bei Licht zu betrachten. 

 
 

(1) Zur Entstehung der ‚Teilpopulationen-Erhebung‘ 
 

 

Im Rahmen eines im Jahre 1999 von der Bundesregierung vorgelegten „Aktionsplans zur 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“ erschien 2004 die umfangreiche, vom 

Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebene Untersuchung „Lebenssituation, Sicherheit 

und Gesundheit von Frauen in Deutschland“.1  

 

Bei dieser vom Interdisziplinären Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung (IFF) der 

Universität Bielefeld durchgeführten Untersuchung handelte es sich nach Angaben der 

verantwortlichen Projektleiterinnen Dr. Monika Schröttle und Prof. Dr. Ursula Müller um die 

erste repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. In Kooperation 

mit Infas wurden in Deutschland auf Basis einer repräsentativen Gemeindestichprobe 10.264 

Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren auf das Erleben von Gewalt seit ihrem 16. Lebensjahr 

befragt. Dies geschah mit Blick auf vier als zentral eingestufter Gewaltformen: „körperliche 

Gewalt“, „sexuelle Gewalt“, „psychische Gewalt“ sowie „sexuelle Belästigung“. 

 

Parallel zu dieser Hauptstudie wurden in drei zusätzlichen Erhebungen spezielle 

„Teilpopulationen“ von Frauen noch einmal gesondert betrachtet: Flüchtlinge, inhaftierte 

                                                           
1 Diese Studie ist auch nach mittlerweile 20 Jahren immer noch abrufbar auf der Website des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Vgl.: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/studie-
lebenssituation-sicherheit-und-gesundheit-von-frauen-in-deutschland-80694 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/studie-lebenssituation-sicherheit-und-gesundheit-von-frauen-in-deutschland-80694
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/studie-lebenssituation-sicherheit-und-gesundheit-von-frauen-in-deutschland-80694
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Frauen und Prostituierte.2 Der letztgenannten, lediglich 90 Seiten umfassenden 

„Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ 3 gilt nachfolgend unser Interesse. 

 

Es wäre lebensfremd anzunehmen, dass eine Studie, die seinerzeit als Auftragsarbeit für 

das für Prostitution zuständige Bundesministerium verfasst wurde, in ihren Fragestellungen 

und Ergebnissen rein wissenschaftlichen Maßstäben entspricht. Deutlich erkennbar ist 

stattdessen die durchgängige Abhängigkeit des gesamten Ansatzes, der leitenden 

Fragestellungen sowie der Begrifflichkeiten von politischen Interessen. So verwundert es 

nicht, dass sich die „Teilpopulationen-Erhebung“ als Beitrag zur Politikberatung verstand, der 

es gemäß der damals vorherrschenden Polit-Terminologie um eine „Verbesserung der 

Arbeits- und Lebenssituation von Prostituierten“ ging. Was von diesem hehren Anspruch 

zu halten ist, soll mit diesem Text deutlich werden.   

 
 

(2) Paradigmenwechsel mit Ansage 
 

 

Die Autorinnen der Erhebung stellen eingangs fest, dass bisherige Abhandlungen zum 

Thema Prostitution sich vorzugsweise mit struktureller Gewalt „durch Diskriminierung und 

Ausgrenzung der Prostituierten“4 befasst hätten. Aufgrund dessen hätten sie „der latenten 

und manifesten Gewalt gegenüber Prostituierten“ wenig Aufmerksamkeit geschenkt.   

Zahlreiche Stellungnahmen von Hilfsvereinen, Befunde in der angelsächsischen Literatur 

sowie die Ergebnissen der 2001 in Deutschland erschienenen Studie von Sybille Zumbeck5 

hätten allerdings auf die Notwendigkeit einer genaueren Befassung mit Gewalt in der 

Prostitution verwiesen. Dies sei bislang weitgehend vernachlässigt worden. 

 

                                                           
2 Für die Erhebungen und Auswertungen der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ zeichnete neben 

Schröttle/Müller die damalige wissenschaftliche Mitarbeiterin Christa Oppenheimer verantwortlich, die 

anschließend im Jahre 2006 zusammen mit Margit Brückner das Buch „Lebenssituation Prostitution - 

Sicherheit, Gesundheit und soziale Hilfen“ verfasste. 
3 Die Verwendung des eigenartigen, eher in den Natur- und Bevölkerungswissenschaften gebräuchlichen 

Begriffs „Teilpopulation“ zur Bezeichnung der Berufsgruppe der Sexarbeiter*innen steht sinnbildlich für die 

erhebliche Distanz der Verfasserinnen zu Sexarbeiter*innen. Der Begriff „Teilpopulation“ bezeichnet in den 

Geowissenschaften „eine Untergruppierung von Individuen aus einer Population, die aufgrund ihres 

Zusammenlebens in einem Bestand oder einem Biotop in engerem reproduktiven Austausch steht. Zwischen den 

Teilpopulationen ist dagegen der Austausch von Genen vermindert oder ganz unterbrochen…“ (Teilpopulation - 

Lexikon der Geowissenschaften (spektrum.de). In der Biologie bezeichnet Teilpopulation „eine Gruppe von 

Individuen derselben Art oder Rasse, die ein bestimmtes geografisches Gebiet bewohnen, sich untereinander 

fortpflanzen und über mehrere Generationen genetisch verbunden sind; i.d.R. wird der Begriff P. auf 

Organismen mit geschlechtlicher Fortpflanzung bezogen. Man spricht auch von Mendel-Population.“ 

(https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/population/9282) In der Medizin „sind damit 

Untergruppen von Patient:innen gemeint, die an einer bestimmten Krankheit leiden (z. B. Lungenkrebs), aber je 

Gruppe unterschiedliche Merkmale wie genetische Mutationen vorweisen…“ (Teilpopulationen - Pharma Fakten 

(pharma-fakten.de). Die Verwendung des Begriffs „Teilpopulation“ zeugt vom Bedürfnis nach einer 

trennscharfen Abgrenzung unterschiedlicher Teilpopulationen bzw. dieser Teilpopulationen von der 

Gesamtpopulation. Die Übertragung dieses Begriffs auf die Sozialwissenschaften kann daher – insbesondere im 

Zusammenhang mit Prostitution - als Plädoyer für die Ablehnung einer wechselseitigen Durchdringung und 

Durchlässigkeit unterschiedlicher gesellschaftlicher Lebenssphären gedeutet werden. 
4 Schröttle/Müller, Teilpopulationen-Erhebung, 2004, S. 4 
5 Gemeint war die Untersuchung „Die Prävalenz traumatischer Erfahrungen, Posttraumatischer 
Belastungsstörung und Dissoziation bei Prostituierten“. Siehe dazu die Kritik von Doña Carmen e.V. 
„Sexarbeiter*innen – eine von Traumatisierung und PTBS betroffene Risikogruppe?“ unter dem Link 
https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/Kritik-an-Zumbeck.pdf 

https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/population/12573
https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/bestand/1628
https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/biotop/1870
https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/teilpopulation/16348
https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/teilpopulation/16348
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/population/9282
https://pharma-fakten.de/glossar/teilpopulationen/
https://pharma-fakten.de/glossar/teilpopulationen/
https://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/Kritik-an-Zumbeck.pdf
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Die Autorinnen bezeichneten es als „Forschungslücke“, dass die „Gewaltprävalenz vor und 

während der Berufsausübung“6 bislang nur am Rande erwähnt worden sei, wo doch ein 

„hohes Gewaltpotenzial“ im Kontext von Prostitution mittlerweile für viele als „Fakt“7 gelte. 
 

 „Da spezifische Erkenntnisse zur Gewaltprävalenz bei Prostituierten – zum einen im 

 privaten Kontext, zum anderen im Arbeitskontext – gegenwärtig für Deutschland nicht 

 vorliegen, will die vorliegende Untersuchung diese Forschungslücke schließen.“8  
 

Hinzu kam noch das Interesse an der Befassung mit einer „besonderen Fragestellung“: 
 

 „Als eine besondere Fragestellung wurde die Arbeitshypothese eines möglichen 

 Zusammenhangs zwischen einer gewaltgeprägten Kindheit – insbesondere durch sexuelle 

 Missbrauchserfahrungen – und einem gewaltdominierten Leben im Erwachsenenalter 

 überprüft.“9  
 

Dass diese Fragestellung derart prominent betont wird, verweist auf die Sichtweise, dass 

Sexarbeiter*innen im Grunde gar nicht aus freiem Entschluss und autonom ihrer Tätigkeit 

nachgehen. Stattdessen seien sie geradezu zwanghaft determiniert durch Mechanismen 

einer defizitären frühkindlichen Sozialisation, die wie durch eine unsichtbare Hand ihr 

Handeln bestimme.10 

 

Zudem ging es den Autorinnen der Erhebung um die  
 

 „Gewalt, die von Freiern/Kunden und Zuhältern ausgeübt wurde“.11 
 

Denn es „liegt nahe“, die Gewaltbetroffenheit bei Prostituierten  
 

 „mit der beruflichen Tätigkeit des Anbietens sexueller Dienstleistungen in Zusammenhang zu  

 sehen.“12 
 

Entsprechend wurde der Fragebogen, der der Hauptuntersuchung zugrunde lag, im Zuge 

der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ um zusätzliche Fragesequenzen zur 

Gewalt in der Herkunftsfamilie der Prostituierten, zu Gewalt durch Kunden und Zuhälter 

sowie zu Gewalt in privaten Beziehungen ergänzt. 

 
 

(3) Was die Auftrags-Studie glaubt herausgefunden zu haben 
  

 

Schaut man sich das Fazit der 90-seitigen Untersuchung zur Situation von Prostituierten in 

Deutschland an, so liest sich das wie ein Bericht über Patient*innen einer psychiatrischen 

Einrichtung. Fünf Befunde und eine Empfehlung machen die Autorinnen am Ende als Fazit 

ihrer Untersuchung aus: 
 

 

► Erhöhtes Gewaltrisiko bei Prostituierten: 
 

     Sexarbeiter*innen hätten ein „erhöhtes Risiko, Opfer von Gewalt zu werden“. Denn: 
 

                                                           
6 Teilpopulationen-Erhebung, S. 7 
7 Teilpopulationen-Erhebung, S. 6 
8 Teilpopulationen-Erhebung, S. 9 
9 Teilpopulationen-Erhebung, S. 9 
10 Schröttle / Müller räumen ein, dass „spezifische Problemfelder“ aus „Sicht der Hilfevereine“ für ihre 
Untersuchung relevant waren und im Zuge einer „Voruntersuchung" in die Konzipierung ihrer Erhebung 
einflossen. Genannt werden in diesem Zusammenhang „Kooperationspartnerinnen in Frankfurt, Hamburg und 
München“, wobei es sich ausschließlich um kirchlich angebundene, unter der Regie der Diakonie tätige 
Beratungsstellen handelt (Tamara, Fim, Agisra in Frankfurt, Kaffeeklappe in Hamburg und Mimikry in München) 
Dass die selektive Wahrnehmung weltanschaulich geprägter Beratungsstellen sowie die Selektivität des 
Klientels dieser Beratungsstellen möglicherweise zur Folge hat, dass deren Sichtweisen nicht umstandslos 
verallgemeinerbar sind, blendeten die Autorinnen der Einfachheit halber aus. Man verzichtete darauf, an 
Interviewpartner jenseits von Beratungsstellen zu kommen. Vgl. auch Teilpopulationen-Erhebung, S. 2 u. 5  
11 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 9 
12 Teilpopulationen-Erhebung, S. 63 
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 „Die Gewaltprävalenzen der Teilpopulation der Prostituierten liegen bei allen von uns 

 erfassten Gewaltformen auffällig hoch und um ein Vielfaches höher als bei den Frauen 

 der Hauptstudie, die den bundesweiten Bevölkerungsdurchschnitt repräsentieren. So hatten 

 92 % aller befragten Prostituierten sexuelle Belästigung erlebt, 82 % psychische Gewalt, 87 % 

 körperliche Gewalt und 59 % sexuelle Gewalt seit dem 16. Lebensjahr.“13 

 

► Problematischer psychischer Zustand bei Sexarbeiter*innen: 
     

 Der „psychische Zustand vieler Prostituierter“ sei „problematisch“ und zeige die 

 hohen Belastungen, denen diese Befragungsgruppe unterworfen sei.14 

 

► Risiken der Prostitutionstätigkeit als Folge früher Gewalterfahrungen in der Kindheit: 
 

      Es „deute sich an“, dass die befragten Prostituierten sowohl in der Kindheit als auch  

 im Erwachsenenleben häufiger und schwere Gewalt erlebt hatten. „Es deutete sich  

 in unserer Untersuchung an“, dass der „schlechte gesundheitliche und psychische  

 Zustand der Frauen“ Resultat „früher Gewalterfahrungen in der Kindheit“ sein  

 „könne“.15 

 

► Gewalt im Arbeitskontext sexueller Dienstleistungen: 
      

 Sowohl die Tatorte der Gewalt“ als auch die Tatsache, dass auffällig häufig  

 „Personen aus der Arbeitssituation, insbesondere Freier, als Täter genannt“ worden 

 seien, zeigen ein erhöhtes Risiko, Opfer von Gewalt „im Kontext der Ausübung  

 sexueller Dienstleistungen“ zu werden. 

 

► Abweichende Befunde ohne nähere Einordnung: 
 

     Von den bisherigen Befunden abweichend, heißt es allerdings eher beiläufig, dass es  
 

     „auch Prostituierte zu geben scheint, die nicht oder kaum suchtgefährdet sind, die  

 besser vor Gewalt geschützt sind und die weniger starke psychische und gesundheitliche  

 Belastungen aufweisen.“16 
 

Mit diesem etwas verschämten Hinweis auf eine von den vorgenannten Charakterisierungen 

abweichende, nicht näher quantifizierte Restgruppe bleibt man jedoch im Vagen und sichert 

sich und seine Auftraggeber damit gegenüber möglichen Vorwürfen einer willkürlichen und 

einseitigen Deutung der präsentierten Untersuchungsergebnisse ab. 

 

Zum Schluss lautet die Empfehlung, „zentrales Anliegen von Politik und Hilfeprojekten“ möge 

es sein, „die größtmögliche Sicherheit und einen bestmöglichen Schutz für Prostituierte 

innerhalb und außerhalb ihrer konkreten Arbeitssituation zu gewährleisten.“17 

 

Mit dieser Neuausrichtung des Blicks auf Sexarbeit treten fortan „Sicherheit“ und „Schutz“ 

an die Stelle der nach wie vor nicht eingelösten Forderung nach einer rechtlichen 

                                                           
13 Teilpopulationen-Erhebung, S. 85 Der Vergleich von Gewaltprävalenzen einer Teilpopulation (auf Basis von 
110 Befragten) mit denen der Gesamtpopulation (auf Basis von 10.64 Befragten) ist schon deshalb nur 
beschränkt aussagekräftig, weil der Durchschnittswert der Gesamtpopulation das Ergebnis von positiven wie 
negativen Abweichungen von eben diesem Durchschnitt ist. Es hätten sich – wenn man gewollt hätte – also 
durchaus noch andere Personengruppen finden lassen können mit Werten finden, die ebenfalls über dem 
Durchschnitt der weiblichen Gesamtbevölkerung liegen. 
14 Teilpopulationen-Erhebung, S. 87 
15 Teilpopulationen-Erhebung, S. 86 
16 Teilpopulationen-Erhebung , S. 87; Diesbezüglich schreiben die Autorinnen: „Möglicherweise läge in der 
weitergehenden Analyse der Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser Gruppe ein wichtiger Anknüpfungspunkt, 
um die konkreten Bedingungen für eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Prostituierten in 
Deutschland zu bestimmen.“ (S. 87) 
17 Teilpopulationen-Erhebung, S. 86 
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Gleichstellung von Sexarbeit mit anderen beruflichen Betätigungen. Das spätere 

Prostituiertenschutzgesetz von 2017 bezog sich in der Gesetzesbegründung ausdrücklich 

und ausschließlich auf eben diese „Teilpopulatíonen-Erhebung bei Prostituierten“, um 

Sexarbeiter*innen den überaus fragwürdigen Status einer „besonders vulnerablen 

Gruppe“ zuzuschreiben.18 Damit wurden Sexarbeiter*innen erneut zum Objekt einer auf 

Kontrolle und Eindämmung zielenden repressiven Prostitutionspolitik.   

 
 

(4) Allzu sorgloser Umgang mit Repräsentativität 
 

 

Schröttle/Müller präsentierten die Ergebnisse ihrer „Teilpopulationen-Erhebung“ in 

verallgemeinerndem Gestus als valide Aussagen zu allen in Deutschland tätigen 

Sexarbeiter*innen. Dabei lässt man passenderweise sowohl in den einleitenden Abschnitten, 

wie in den Schlussbemerkungen unerwähnt, was sich nur an wenigen Stellen im Text 

nachlesen lässt: Die Studie ist gar nicht repräsentativ! 

 

Die Autorinnen sprechen von einer „Einschränkung der Repräsentativität der gewonnen 

Daten“ aufgrund der speziellen Art der Stichproben-Selektion, wonach die Daten  
 

 „jenen Teil der Gesamtgruppe der Prostituierten stärker abbilden, die Hilfseinrichtungen und 

 Gesundheitsämter kontaktieren.“19  
 

Doch man weiß sich und die Leser*innen zu beruhigen: 
 

 „Eine tatsächliche Repräsentativität ist mit einer solchen Untersuchung jedoch ohnehin 

 kaum möglich, da über den Umfang und die Zusammensetzung der Stichprobe keine 

 genauen Informationen vorliegen… Auch wenn diese Erhebung somit keinen Anspruch auf 

 Repräsentativität erhebt, so bietet der Umfang der Stichprobe doch einen Einblick in die 

 Lebens- und Arbeitsbedingungen“ der Untersuchungsgruppe.20 

 

Schauen wir einmal genauer hin, was es eigentlich mit dieser scheinbar so 

selbstverständlichen Nicht-Repräsentativität der Stichprobe auf sich hat und wie sich die 

sehr spezielle Zusammensetzung dieser nicht-repräsentativen Stichprobe in íhren 

Ergebnissen niederschlägt. 

 
 

(5) Sechs auffällige Besonderheiten der Erhebung 
 

 

     

► 110 statt 250 Befragte: Zu geringer Umfang der Stichprobe  

 

Statt der ursprünglich geplanten 250 Interviews gelang es den Forscher*innen lediglich, 

weniger als die Hälfte, nämlich 110 Frauen für die Teilnahme an der Befragung zu 

                                                           
18 „Zugleich ist daran festzuhalten, dass Prostitution kein „Beruf wie jeder andere“ ist. So hält bereits der Bericht 
der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes (Bundestagsdrucksache 16/4146, S. 6) 
fest, dass empirische Befunde nicht außer Acht bleiben dürfen, wonach die in diesem Bereich Tätigen belegbar 
erheblichen psychischen und physischen Gefährdungen ausgesetzt sind, und dass diese Tätigkeit nicht selten 
von Personen aus besonders vulnerablen Gruppen ausgeübt wird. Es ist darüber hinaus eine soziale Realität, 
dass viele Prostituierte sich in einer sozialen und psychischen Situation befinden, in der es fraglich ist, ob sie sich 
wirklich frei und autonom für oder gegen diese Tätigkeit entscheiden können.“ Zit. nach: Entwurf eines 
Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen 
Personen, BT-Drucksache 18/8556, 25.05.2016, https://dserver.bundestag.de/btd/18/085/1808556.pdf 
19 Teilpopulationen-Erhebung, S. 11 
20 Teilpopulationen-Erhebung, S. 11; ganz nebenbei verwechseln die Autorinnen hier ‚Stichprobe‘ mit 

‚Grundgesamtheit‘; Siehe ebenso: „Diese Gruppenzusammensetzung ist nicht als repräsentativ für die 

Prostituierten in Deutschland anzusehen..“ (S. 17) „Wie bereits weiter oben beschrieben, handelt es sich hier 

nicht um eine repräsentative Auswahl.“ (S. 59) 

https://dserver.bundestag.de/btd/18/085/1808556.pdf
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gewinnen.21 Viele der für die Befragung auserkorenen Frauen befürchteten bereits im 

Vorfeld, dass die Fokussierung der Studie auf „Gewalthandlungen“ in der Prostitution 

Klischees und damit ihre Stigmatisierung reproduziere, weshalb sie die Teilnahme an der 

Befragung zum Teil vehement ablehnten.22 Erschwerend für die Rekrutierung von Interview-

Partnerinnen sei zudem – was für eine Überraschung! – der hohe Ausländer*innen-Anteil in 

der Prostitution gewesen. Hier vermuteten die Autorinnen, dass viele migrantische Frauen 

aufgrund ihrer Illegalität nicht zur Teilnahme an der Befragung bereit gewesen seien. 

 

► Selektivität: Rekrutierung über Beratungsstellen & Gesundheitsämter  

 

Selbst um die schließlich verbliebenen 110 Frauen befragen zu können, bedurfte es einer 

„Kooperation mit Hilfeeinrichtungen“23, wozu neben den Beratungsstellen auch 

Gesundheitsämter zählten. Deren Beschäftigte sollten als „vertrauensvolle Mittlerinnen“ 

wirken. Eine solche Vorgehensweise konnte freilich nicht ohne Folgen bleiben.  

Man stelle sich nur einmal vor, ein Forscherteam würde ausschließlich in einem Frauenhaus 

untergekommene Frauen über Familienverhältnisse in Deutschland befragen und darin die 

Grundlage für verallgemeinerungsfähige Aussagen sehen! Genauso gut könnte man 

Klientinnen einer Schuldnerberatung zum Thema Einkommenszufriedenheit in Deutschland 

befragen. Es dürfte klar sein: Die Ergebnisse solcher Erhebungen sind vorprogrammiert. 

 

► 77 %: Überwiegend deutsche Prostituierte in der Stichprobe  

 

77% der für die Teilpopulationen-Erhebung befragten Frauen waren deutscher Nationalität.24 

Damit hatte man die Verhältnisse der Grundgesamtheit, über die man Aussagen treffen 

wollte, erfolgreich auf den Kopf gestellt. Auch die interessierte Schutzbehauptung der 

Autorinnen, über die Struktur der Grundgesamtheit der Prostituierten lägen keine genauen 

Informationen vor, vermag diese offenkundige Verdrehung nicht zu rechtfertigen. 

 

► 32 %: Einbeziehung bereits ausgestiegener Prostituierter 
   

Gut ein Drittel der für die Untersuchung befragten Frauen arbeitete gar nicht mehr in der 

Prostitution, sondern war aus ihr bereits ausgestiegen (32 % von 105 = 34 Frauen).25 Allein 

dieser Aspekt der Stichprobenzusammensetzung hätte es verboten, die genannte Studie als 

eine „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ zu bezeichnen. Der Titel kann also nur 

als bewusste Irreführung gewertet werden. 

 

Man stelle sich nur vor, wie etwa Menschen, die dem Politikbetrieb nach Jahren aufreibender 

Tätigkeit den Rücken gekehrt haben, dieses Metier in der Rückschau beschreiben und 

bewerten würden. Die Ergebnisse würden mit Sicherheit hochgradig ernüchternd ausfallen. 

Ein Verfahren, das etwa ehemalige Studierende trotz Exmatrikulation weiterhin als 

Studenten*innen bezeichnen würde, das ehemalige Mitglieder einer Kirche auch weiterhin 

als Kirchenmitglieder einstufe oder in Rente gegangene Kriminalbeamte weiterhin als 

Polizeibeamte präsentiere, würde nicht nur Kopfschütteln hervorrufen, sondern als 

Täuschung und Irreführung klassifiziert werden. Nur im Falle von Prostitution erscheint ein 

solches Vorgehen – mit dem Segen der Bundesregierung – als angemessen. 

 

 

 

                                                           
21 Teilpopulationen-Erhebung. S. 11 
22 Teilpopulationen-Erhebung. S. 13 
23 Teilpopulationen-Erhebung. S. 11 
24 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 17 
25 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 20 
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► 31 %: Überproportional viele Straßenprostituierte 

 

Schröttle/Müller gaben an, dass rund ein Drittel (35 % von 98 Frauen) der befragten Frauen 

in der Stichprobe Straßenprostituierte gewesen seien.26 Der tatsächliche Anteil der 

Straßenprostitution an der Gesamtprostitution dürfte im Bundesdurchschnitt dagegen weit 

unter der 10-%-Marke liegen. Die höhere Gewaltbetroffenheit dieses speziellen Segments 

der Prostitution ist allenthalben bekannt und liegt vor allem an der dort vorfindlichen, zumeist 

großstädtischen Beschaffungsprostitution. Die überproportionale Einbeziehung dieses 

Segments ist bestens geeignet als Mittel, alle an der Stichprobe Beteiligten und damit die 

Berufsgruppe der Prostituierten als Ganzes als gewalt- und problembelastet erscheinen zu 

lassen.  

 

Die Belastungen von Frauen, die an der Straße anschaffen, stehen vor allem in Großstädten 

nicht selten in Zusammenhang mit einer Drogenproblematik, die mit Prostitutionstätigkeit 

weder ursächlich noch unmittelbar etwas zu tun hat. Die Autorinnen der Teilpopulationen-

Erhebung diskutieren diese Problematik nicht. Man wird wissen, warum. Die Ergebnisse 

einer solchen Erhebung dürften allemal in Richtung einer hohen Gewaltbetroffenheit wirken, 

was offenbar gewünscht war. 

 

► 41 %: Hoher Anteil drogengebrauchender Frauen  

 

Die Angabe, dass 41 % der in die Stichprobe einbezogenen Frauen in den zurückliegenden 

12 Monaten (bzw. 5 Jahren) Heroin, Ecstasy, LSD oder Haschisch konsumiert haben27, 

bestätigt die Vermutung, dass eine derart nicht-repräsentative Zusammensetzung der 

Grundgesamtheit im Sinne der Präsentation hoher Gewaltbetroffenheit und psychosozialer 

Belastung bewusst in Kauf genommen wurde. So lässt sich die Berufsgruppe der 

Prostituierten insgesamt als eine aufgrund ihres höheren Gefährdungspotenzials von der 

allgemeinen Durchschnittsbevölkerung abweichende „Teilpopulation“ konstruieren. 

 

Das Bezeichnende an der hier vorliegenden Abweichung vom Ideal der Repräsentativität 

besteht darin, dass nahezu alle Faktoren nur in eine einzige Richtung zielen: In Richtung auf 

eine erhöhte Wahrnehmung und Registrierung von Gewaltprävalenzen bei Prostituierten.  

 

Dass die auf diese Weise methodisch produzierte „eingeschränkte Repräsentativität“ nach 

Auffassung von Schröttle/Müller gleichwohl „einen Einblick in die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen“ von Prostituierten bieten soll, sagt mehr aus über die 

Erwartungshaltung der Forschenden und ihrer Auftraggeber als über die tatsächliche 

Verfassung der in der Sexarbeit tätigen Frauen. 

 
 

(6) Zur Kritik der methodischen Vorgehensweise  
 

 

(61) Unzulässiger Vergleich einer repräsentativen mit einer nicht-repräsentativen  

     Untersuchung: Kein Nachweis von „höherer Gewaltbelastung“ bei Prostituierten  

 

Das zentrale Ergebnis der Teilpopulationen-Studie, Sexarbeiter*innen hätten im Vergleich 

zur weiblichen Allgemeinbevölkerung eine wesentlich höhere Betroffenheit durch körperliche, 

sexuelle, psychische Gewalt sowie durch sexuelle Belästigung vorzuweisen, sehen die 

Autorinnen als auch deren Auftraggeber als vermeintlich vernichtendes Urteil über die 

gegenwärtige Situation der Prostitutionstätigkeit. 

 

                                                           
26 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 58/59 
27 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 65, 87 
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Das aus dem Vergleich mit der Hauptstudie abgeleitete Ergebnis einer durchgängig 

„höheren Gewaltbetroffenheit“ von Prostituierten setzt allerdings eine Vergleichbarkeit 

beider Studien voraus. Dies ist aber schon deshalb nicht gegeben, weil es sich bei der 

Hauptstudie der 10.264 befragten Frauen um eine repräsentative Befragung, bei der Studie 

mit 110 „Prostituierten“ jedoch um eine nicht-repräsentative Befragung handelte. Insofern 

werden hier Äpfel mit Birnen verglichen. 

 

Werden nichtsdestotrotz nicht repräsentative Daten zur „Teilpopulation der Prostituierten“ mit 

denen einer repräsentativen Hauptstudie mathematisch in Beziehungen gesetzt, so lässt 

sich diese Verlotterung wissenschaftlicher Sitten nur mit dem Interesse an speziellen 

politische Empfehlungen erklären, die man daraus glaubt ableiten zu können. 

 

(62) Unzulässiger Vergleich auch aus Gründen jenseits mangelnder Repräsentativität 

 

Zwischen der Hauptstudie und der „Teilpopulation-Erhebung bei Prostituierten“ besteht nicht 

nur ein Unterschied hinsichtlich Repräsentativität und Nicht-Repräsentativität, der einem 

Vergleich im Wege steht. Es bestehen auch Unterschiede im Hinblick auf die Altersstruktur, 

die Bildungszusammensetzung und Zusammensetzung nach Ost-West-Herkunft zwischen 

beiden Stichproben, die eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse beider Studien im Hinblick auf 

„sexuelle Belästigung“ und „psychische Gewalt“ als unzulässig erscheinen lassen. 

 

Unterschiede als Folge anders gearteter Alterszusammensetzung in den Stichproben 

 

In der Teilstudie ist die Alterszusammensetzung der befragten Frauen eine völlig andere als 

in der Hauptstudie. In die Hauptstudie waren 10.264 Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren 

einbezogen. Eine genauere Altersaufschlüsselung geben die Autorinnen nicht. Während in 

der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ 51% der Befragten jünger als 34 Jahre 

waren, war diese Altersgruppe in der Hauptstudie nur mit 26 % vertreten war. Das 

Durchschnittsalter in der Teilpopulationen-Erhebung lag mit 35 Jahren ganz offensichtlich 

weit unter dem der Hauptstudie.28  

 

Selbst wenn die Altersstruktur der Teilpopulationen-Erhebung der Zusammensetzung in der 

Grundgesamtheit entsprochen hätte, so wäre der Vergleich mit der gänzlich anders 

zusammengesetzten Hauptstudie schon deshalb problematisch, weil die Wahrnehmung 

sexueller Belästigung altersabhängig ist. So heißt es in der Hauptstudie,  

 
 „dass jüngere Frauen sehr viel häufiger angaben, sexuell belästigt worden zu sein als  

 ältere Frauen.“29   

 

Daraus aber folgt, dass die höher ausgewiesene sexuelle Belästigung in der 

Teilpopulationen-Erhebung zu Prostituierten nicht nur eine möglicherweise höhere Gewalt-

Betroffenheit der befragten Prostituierten, sondern lediglich das insgesamt geringere 

Durchschnittsalter in der Stichprobe der Teilpopulation abbildet. Die Autorinnen haben diese 

Problematik bewusst im Dunkeln gelassen. 

 

Der gleiche Einwand gilt in Bezug auf die den Prostituierten zugeschriebene höhere 

Belastung durch „psychische Gewalt“. Denn die Hauptstudie hat nach Angaben von 

Schröttle/Müller auch belegt,  
 

                                                           
28 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 16 
29 Vgl. Hauptstudie, S. 100. Bei den 16-24-Jährigen lag der Anteil in Bezug auf die Wahrnehmung sexueller 

Belästigung noch bei 45 % - 46 %, bei den 25-34-Jährigen immerhin nur noch bei 30 %. Bei den älteren Frauen 

ab 55 Jahren lag die angegebene Betroffenheit durch sexuelle Belästigung jedoch stets unter 10 %. 
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 „dass junge Frauen … am häufigsten psychische Gewalt erlebt haben und dass der Anteil der 

 von psychischer Gewalt in diesem Zeitraum Betroffenen kontinuierlich abnimmt, je älter die 

 Befragten waren.“30  
 

Daraus folgt, dass das höhere Maß an psychischer Gewalt in der Teilpopulation der 

Prostituierten auch Ausdruck der anders gearteten Altersstruktur der Befragten ist, nicht aber 

– wie interessiert unterstellt wird – „in hohem Maße“ auf ihre „Arbeit als Prostituierte“ 

zurückzuführen sei.31 Anstatt die Verzerrung durch die anders gearteten Altersstrukturen 

herauszurechnen, haben die Autorinnen der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ 

es vorgezogen, die vorliegende Problematik gar nicht erst zu thematisieren. 

 

Unterschiede als Folge anders gearteter Bildungszusammensetzung in den 

Stichproben 

 

In ähnlicher verzerrender Weise wirkt die unterschiedliche Bildungszusammensetzung beider 

Stichproben aus. Auch die unterschiedlichen Bildungsabschlüsse der Frauen in der 

Erhebung zu Prostituierten gegenüber denen der Hauptstudie lassen eine 

Gegenüberstellung der Daten beider Studien nicht ohne weiteres zu.  

 

In der der Stichprobe zur Teilpopulation der Prostituierten verfügten die Befragten 

„überwiegend über mittlere bis höhere Bildungsabschlüsse“. So hatten 22 % der Befragten 

Abitur/Fachhochschulreife (Hauptstudie: 18 %), 34 % einen Realschulabschluss 

(Hauptstudie: 22 %), 10 % einen polytechnischen Oberschulabschluss (Hauptstudie: 6 %). 

Nur 16 % der Befragten aus der Teilpopulation der Prostituierten hatten einen Volks- bzw. 

Hauptschulabschluss (Hauptstudie: 51%).32  

 

Die Autorinnen verschweigen die Bedeutung dieser Unterschiede im Hinblick auf die 

Wahrnehmung „sexueller Belästigung“. Denn die repräsentative Hauptstudie kam zu dem 

Ergebnis,  
 

 „dass Frauen mit höheren Schulabschlüssen deutlich häufiger sexuelle Belästigung angaben 

 als Frauen mit niedrigeren Schulabschlüssen. Frauen mit Abitur/Hochschulreife hatten drei 

 Mal so häufig sexuelle Belästigung in den letzten 12 Monaten angegeben wie Frauen mit 

 Volks- oder Hauptschulabschluss.“33   

 

Vor diesem Hintergrund dürfte klar sein, dass die Verschiedenheit der Bildungsabschlüsse in 

den beiden Stichproben Einfluss auf die unterschiedliche Ausprägung der Wahrnehmung 

von „sexueller Belästigung“ haben musste. Die Autorinnen zogen es allerdings vor, diesen 

ihnen bekannten Zusammenhang auszublenden. 

 

Die gleiche Problematik zeigt sich auch im Fall der psychischen Gewalt, von der 

Prostituierte angeblich so sehr betroffen seien. Die Hauptstudie enthält den Befund,  
 

 „dass die Viktimisierung durch psychische Gewalt … mit der Höhe des erreichten 

 Schulabschlusses ansteigt“. Hinzu komme, „dass die Frauen, die keinen Schulabschluss 

 haben, vergleichsweise häufig von psychischer Gewalt… betroffen waren.“34   

 

In der Hauptstudie hatten nur 2 % der Frauen keinen Schulabschluss, dagegen verfügten 16 

% in der Studie zu Prostituierten über keinen Schulabschluss. 

 

                                                           
30 Vgl. Hauptstudie, S. 110 
31 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 32 
32 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 18 
33 Hauptstudie, S. 101 
34 Vgl. Hauptstudie, S. 111/112 
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Es ist mithin nicht die Prostitutionstätigkeit an sich, sondern die in Bildungsabschlüssen sich 

niederschlagende unterschiedliche soziale Zusammensetzung, die sich auf die 

Wahrnehmung von „psychischer Gewalt“ auswirkt. 

 

Unterschiede als Folge einer anders gearteten Ost-West-Zusammensetzung in den 

Stichproben  

 

Neben der Alters- und Bildungszusammensetzung hatte offensichtlich auch die 

unterschiedliche Ost-West-Zusammensetzung der jeweiligen Stichproben Auswirkungen auf 

die registrierte Wahrnehmung sexueller Belästigung. So konnte man der Hauptstudie 

entnehmen:  
 

 „Frauen aus den östlichen Bundesländern gaben seltener an, in den letzten 12 Monaten 

 sexuell belästigt worden zu sein als Frauen in den westlichen Bundesländern.“35  

 

Die Autorinnen der Hauptstudie erklärten sich das mit einer sensibleren Wahrnehmung 

„sexueller Belästigung“ in westlichen Bundesländern aufgrund des stärkeren Einflusses der 

Frauenbewegung in diesem Teil Deutschlands.36 

 

Schröttle/Müller erreichten die von ihnen in der „Teilerhebung Prostituierte“ befragten Frauen 

in Berlin, Bielefeld, Frankfurt/Main, Hamburg und München, Leipzig und Plauen. Nur zwei 

dieser sieben Städte liegen im Osten Deutschlands. In Leipzig traf man zudem eine „kleinere 

Prostituiertenszene“ als erwartet. Blieb also in der Prostituierten-Befragung vor allem Plauen 

als Stadt im Osten Deutschlands. Da man offenbar hauptsächlich zu Prostituierten in den 

westlichen Bundesländern Zugang hatte, ergab sich ein verzerrender Faktor zugunsten einer 

höheren Wahrnehmung „sexueller Belästigung“ durch Befragte der Teilerhebung 

Prostituierte im Vergleich zur Hauptstudie. 

 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die höhere Ausprägung der Werte für „sexuelle 

Belästigung“ und „psychische Gewalt“ in der „Teilerhebung bei Prostituierten“ die anders 

geartete Alters- und Bildungszusammensetzung sowie das Dominieren des Westens 

gegenüber dem Osten in der Teilstudie Prostituierte zum Ausdruck bringt, die nicht der 

Prostitutionstätigkeit als solche angelastet werden kann. 

 

Ein Vergleich der Daten der Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten mit denen der 

Hauptstudie über Frauen im Allgemeinen war also nicht nur aus grundsätzlichen 

Erwägungen in Bezug auf Repräsentativität – Nicht-Repräsentativität der Teilstudie vs. 

Repräsentativität der Hauptstudie – unzulässig, sondern auch aufgrund von Unterschieden 

jenseits der Frage der Repräsentativität. 

 

(63) Unzulässige Ausblendung der strukturellen Diskriminierung von Prostitution 

 

Jede seriöse Studie über Gewaltpotentiale im Bereich Prostitution hätte unterscheiden 

müssen zwischen  
 

 - der prostitutiven Tätigkeit als solcher, d. h. dem Anbieten und der  

   Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen einerseits  
  

 - sowie den rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der    

   Diskriminierung und Kriminalisierung, denen die prostitutive Tätigkeit unterliegt.37  

                                                           
35 Vgl. Hauptstudie S. 102 
36 Vgl. Hauptstudie, S. 103 
37 Wird Prostitutionstätigkeit beispielsweise aufgrund strafrechtlich legitimierter Sperrgebietsverordnungen 

oder polizeirechtlich legitimierter Razzien in unbelebtere Gegenden abgedrängt, so wird man das damit 

verbundenen erhöhte Gefährdungspotenzial und Sicherheitsrisiko für die betroffenen Frauen wohl nicht dem 
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Allein schon aufgrund des Ausmaßes der ordnungs-, polizei- und strafrechtlichen 

Diskriminierung sowie der gesellschaftlichen Ausgrenzung und Stigmatisierung, unter denen 

Prostitutionstätigkeit erfolgt, muss bei dieser Tätigkeit mit einem höheren Maß an  

Gewaltbetroffenheit bzw. ihrer Wahrnehmung im Vergleich zur weiblichen 

Allgemeinbevölkerung gerechnet werden. 

 

Von einer seriösen wissenschaftlichen Befassung mit Prostitution wäre zu erwarten, dass sie 

die unterschiedlichen Facetten von Gewaltbetroffenheit in diesem Bereich den beiden 

unterschiedlichen Dimensionen der Prostitution, nämlich der Tätigkeit als solcher und den 

davon zu unterscheidenden rechtlichen Rahmenbedingungen zuordnet. Darauf jedoch 

verzichteten die Autorinnen, als sie den Faktor der „strukturellen Gewalt“ aufgrund 

diskriminierender rechtlicher Rahmenbedingungen als mögliche Ursache gesundheitlicher 

und psychischer Belastung ausblendeten.  

 

Die Folge ist, dass Gewalt in der Prostitution der Prostitutionstätigkeit schlechthin angelastet 

wird mit der Konsequenz, dass Prostituierte sich zu ihrem eigenen Schutz verstärkter 

Kontrolle zu unterwerfen haben bzw. von dieser Tätigkeit abgehalten und zum Ausstieg 

bewegt werden müssen. Eine Abschaffung diskriminierender Rahmenbedingungen als 

Beitrag zur Minderung gewaltförmiger Strukturen war nicht mehr vorgesehen. Darin kommt 

die durch und durch ideologische und prostituiertenfeindliche Stoßrichtung der 

„Teilpopulation-Erhebung bei Prostituierten“ zum Ausdruck. 

 

(64) Unzulässiger Vergleich der Gewaltbetroffenheit der weiblichen  

       Allgemeinbevölkerung mit der einer einzelnen Berufsgruppe 

 

Hätte es tatsächlich einer wissenschaftlich begleiteten Untersuchung bedurft, um am Ende 

zu wissen, dass Sexarbeiter*innen in höherem Maße von Gewalt betroffen sind als die 

weibliche Durchschnittsbevölkerung als Ganzes? 

 

Als Beruf mit hoher Frequenz an Sozialkontakten bietet Prostitution schon deshalb mehr 

Gelegenheiten und Möglichkeiten für Gewaltbetroffenheit als andere Berufe, ganz zu 

schweigen von der weiblichen Durchschnittsbevölkerung im Allgemeinen.  

 

Um wirklich herauszufinden, ob Sexarbeiter*innen qua Beruf mehr von Gewalt betroffen sind, 

hätte man sie nur mit solchen berufstätigen Frauen vergleichen dürfen, die eine ähnlich hohe 

Frequenz an Sozialkontakten haben. In Frage gekommen wären beispielsweise Frauen, die 

als Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Polizistinnen, Kontrolleurinnen, Bedienungen in Bars 

und Restaurants, Stewardessen etc. tätig sind. 

 

Nicht nur die unterschiedliche Frequenz der Sozialkontakte, sondern auch die der 

Sexualkontakte hätte in angemessener Weise berücksichtigt werden müssen. Sollten 

Frauen in der Prostitution in einem Monat so viele Sexualkontakte haben wie Frauen der 

Durchschnittsbevölkerung binnen eines Jahres, so hätte die Beantwortung der Frage nach  

den besonderen Gewaltprävalenzen bei Prostituierten es erfordert, unterschiedlich lange 

Lebenszeiträume unterschiedlicher Personengruppen miteinander zu vergleichen. All das hat 

man tunlichst unterlassen und herausgefunden, was jede*r schon vorher hätte wissen 

können. 

 

 

                                                           
Anbieten sexueller Dienstleistungen schlechthin, sondern den widrigen Rahmenbedingungen anlasten müssen, 

unter denen sie erfolgen. 
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(7) Zur Kritik der Ergebnisse der ‚Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten‘ 
 

 

(71) Viel heiße Luft: „Prostitution als Folge von Gewalterfahrungen in der Kindheit“ 

 

Die Autorinnen der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ wollten einem „möglichen 

Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen in der Kindheit, späterer Berufswahl und 

Gewalterfahrungen im Erwachsenenleben bei Prostituierten“38 auf die Spur kommen. Was ist 

daraus geworden? 

 

Nach Angaben der Autorinnen hatten 38 (34,5 %) der insgesamt 110 befragten Prostituierten 

sexuelle Übergriffe in ihrer Kindheit erlebt. Mit anderen Worten: Bei rund zwei Drittel der 

befragten Prostituierten (72) war das nicht der Fall. Von rund 76 Angaben zum Thema 

sexueller Missbrauch in der Kindheit entfielen ganze zehn Angaben (13 %) auf 

„erzwungenen Geschlechtsverkehr“ in der Kindheit (bis zum Alter von 16 Jahren). 

 

Aufgrund der „geringen Fallbasis“ begnügte man sich mit dem „Zusammentragen von 

Hinweisen“ und verzichtete auf die „statistische Überprüfung von 

Kausalzusammenhängen“.39 So hieß es schließlich: 
 

 „Zwar kann daraus nicht ein systematischer Zusammenhang zwischen Gewalt in der 

 Kindheit und Jugend und späterer Berufswahl im Sektor sexueller Dienstleistungen 

 abgeleitet werden, ebenso wenig wie ein zwingender und kausaler Zusammenhang 

 zwischen frühen Gewalterfahrungen und späteren Gewalterfahrungen im 

 Erwachsenenleben.“40 
 

Die Autorinnen unterließen es allerdings, die bei dieser Thematik naheliegende Frage zu 

stellen bzw. zu beantworten, ob die von sexuellem Missbrauch und körperlicher 

Misshandlung in der Kindheit betroffenen Personen vornehmlich den rund 35 % 

Straßenprostituierten bzw. den rund 41 % drogengebrauchenden Personen angehörten, 

diese also mehrheitlich jenseits des eigentlichen Kernbereichs der professionellen 

Prostitution tätig waren. Stattdessen erklärten sie undifferenziert, 

 
 „dass ein auch im Vergleich zur Hauptuntersuchung sehr großer Anteil der befragten 

 Prostituierten sexuellen Missbrauch in Kindheit und Jugend erleiden musste“.41 Die Rede 

 war von einer „extrem hohen Betroffenheit der Prostituierten durch sexuellen 

 Missbrauch in der Kindheit“.42 

 

Mit Behauptungen einer angeblich „extrem hohen Betroffenheit der Prostituierten durch 

sexuellen Missbrauch in der Kindheit“ schloss man unzulässig von einer sehr speziell 

zusammengesetzten Stichprobe auf die Gesamtheit der hierzulande tätigen 

Sexarbeiter*innen. Im Übrigen ist es im Falle einer gleich mehrere Problembereiche 

überrepräsentierenden Stichprobe43 durchaus nicht verwunderlich, dass unter den dort 

Befragten mehr Personen mit Missbrauchserfahrungen in der Kindheit waren als in der zum 

Vergleich herangezogenen Hauptstudie. 

 

                                                           
38 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 78 
39 ebenda 
40 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 83 
41 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 82 
42 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 83. Dort war zu lesen: „In der Hauptuntersuchung konnte ein hoch 
signifikanter Zusammenhang zwischen Viktimisierungserfahrungen in der Kindheit und späteren 
Viktimisierungserfahrungen im Erwachsenenleben festgestellt werden. Dieser war für die vorliegende 
Stichprobe nicht nachweisbar…“ (S. 83) 
43 Von den Autorinnen wird dies gerne in Abrede gestellt. Vgl. Fußnote S. 84 
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(72) Die methodische Konstruktion hoher Gewaltbetroffenheit bei Prostitution 

 

Die Teilerhebung beansprucht den Nachweis, dass die im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 

vermeintlich höhere Gewaltbetroffenheit „bei Prostituierten“ im Zusammenhang mit ihrer 

Tätigkeit in der Prostitution stehe.44 Dass dieser Nachweis den Autorinnen nicht gelingt, 

sondern dabei getrickst und getäuscht wird, soll nachfolgend erläutert werden. 

 

Zunächst ist es sinnvoll, sich den Gewalt-Begriff vor Augen zu führen, den die Autorinnen 

ihrer Erhebung zugrunde legen. Dieses Verständnis von Gewalt ist einigermaßen dubios, da 

vom Vorliegen einer „Gewalthandlung“ bei Prostituierten immer dann ausgegangen werden 

darf, 
 

► wenn eine Gewalthandlung ab dem 16. Lebensjahr der betreffenden Person erfolgte45; 
 

► wenn mindestens bzw. nur eine einzige Facette der jeweils vielschichtigen Aspekte einer  

    Gewaltform von der befragten Person erinnert und im Interview bestätigt wurde; 
 

► wenn diese Facette der Gewalt bereits nur ein einziges Mal (nicht aber zwangsläufig  

    mehrfach) erfahren wurde;46   

 

Dass es sich hierbei um einen ausgesprochen weit gefassten Gewaltbegriff handelt, zeigt 

sich auch dadurch, dass neben „körperlicher Gewalt“ und „sexueller Gewalt“ auch ohne 

Körperkontakt erfolgende „psychische Gewalt“ und „sexuelle Belästigungen“ als 

„Gewalthandlungen“ klassifiziert werden, wozu etwa ein Nachpfeifen oder ein Angestarrt-

Werden gehört, sofern dies mit einem „unguten Gefühl“ einhergeht.  

 

Der Einwand, so verfahre man schließlich auch in der Hauptstudie zur weiblichen 

Gesamtbevölkerung, verfängt nicht, da in der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ 

in bezeichnender Weise darüber hinausgegangen wird.  

 

Denn das Vorliegen von Gewaltbetroffenheit wird hier auch dann angenommen, wenn die 

befragte Person zum Zeitpunkt der erfahrenen Gewalt gar nicht in der Prostitution tätig war.47 

Eine für die Zuschreibung von Gewalt relevante „Gewalthandlung“ kann also zeitlich sowohl 

vor Aufnahme der Prostitutionstätigkeit, als auch nach ihrer Beendigung stattgefunden 

haben. Sie wird allemal der „Teilpopulation Prostituierte“ zugeschrieben. Doch damit nicht 

genug. Ob eine Gewalthandlung innerhalb oder außerhalb des Arbeitskontextes Prostitution 

erfolgt, ist gleichgültig, denn sie wird so oder so der „Teilpopulation Prostituierte“ 

zugerechnet. 

 

Wie sich ein solches Verständnis von Gewalt „bei Prostituierten“ auswirkt, kann anhand der 

folgenden, beispielhaften Konstellationen vor Augen geführt werden, die allesamt vom 

Gewalt-Begriff der „Teilpopulationen-Erhebung“ gedeckt sind: 

 

► Die zum Zeitpunkt der Befragung (2004) 25-jährige Sexarbeiterin V. berichtet davon, dass 

sie 1993 im Alter von 17 Jahren, als sie mit Prostitution noch gar nichts zu tun hatte, mit ihrer 

                                                           
44 So behaupten die Autorinnen etwa, dass „gut jede dritte Frau dieser Teilpopulation von körperlicher und jede 
dritte bis vierte Frau (27 %) von sexueller Gewalt im Zusammenhang mit der Ausübung sexueller 
Dienstleistungen betroffen“ war. (S. 68) Auch sei sichtbar geworden, „dass ein erheblicher Anteil der mittleren 
und schweren körperlichen Verletzungen, die die befragten Frauen bislang erlitten haben, im Zusammenhang 
mit der Ausübung sexueller Dienstleistungen stand.“ (S. 67) 
45 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 25 
46 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 26 
47 Rund ein Drittel der im Rahmen der Erhebung befragten Frauen (34) war bereits aus der Prostitution 
ausgestiegen, was die Autorinnen jedoch nicht daran hinderte, sie nichtsdestotrotz als „Prostituierte“ zu 
titulieren. (vgl. S. 20) 
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damaligen Freundes-Clique auf eine Dorfkirmes ging und in eine Auseinandersetzung mit 

einer Gruppe Jugendlicher aus dem Nachbardorf geriet. Im Zuge dieser Rangeleien wurde 

sie „heftig geschubst“. Erst sechs Jahre später, 1999, begann sie in einer Terminwohnung 

als Prostituierte zu arbeiten. In der Teilpopulationen-Erhebung gilt sie als Beleg für eine 

Gewalthandlung „bei Prostituierten“. Sie gilt als Beleg für „körperliche Gewalt“ bei 

Prostituierten. Denn (1) die handgreifliche Auseinandersetzung unter den Jugendlichen 

ereignete sich nach ihrem 16. Geburtstag, (2) sie wurde mindestens einmal „wütend 

weggeschubst“ (= Item 1 bei erlebten Handlungen „körperlicher Gewalt“) und wurde (3) 

später Prostituierte. Die Begebenheit fällt unter „wütend weggeschubst“  

 

► Die 34-jährige Bordellprostituierte B. aus Kolumbien lebt und arbeitet seit 11 Jahren in 

Deutschland in der Prostitution. Zu Weihnachten fliegt sie regelmäßig zu ihrer Familie nach 

Bogota. Auf einer Fete in ihrem Stadtteil geriet sie dort vor drei Jahren in die 

Auseinandersetzung zweier rivalisierender Drogenhändler, in deren Verlauf einer der beiden 

seine Waffe auch gegen sie richtete. B. nahm sich vor, diesen Freundes- und 

Bekanntenkreis zukünftig zu meiden. Für die Autorinnen der Teilpopulationen-Erhebung ist 

sie ein Beleg für „körperliche Gewalt“ bei Prostituierten (Item 16). 

 

► Die Drogenabhängige A. hatte vor zwei Jahren versucht, ihre Drogenabhängigkeit neben 

dem Bezug von ALG II auch mit Beschaffungsprostitution auf der Straße zu finanzieren. Ein 

potenzieller Kunde versuchte mehrfach, sie zu sexuellen Praktiken zu überreden, zu denen 

sie aber nicht bereit war. Als der alkoholisierte Kunde sie daraufhin aggressiv anschrie, hatte 

sie endgültig genug. Sie wandte sich an eine Beratungsstelle, die sie aus ihrer Drogen 

bedingten Abwärtsspirale herausholte. Mit Hilfe der Beratungsstelle hat A. dem 

Drogenkonsum bis heute erfolgreich abgeschworen und eine Therapie begonnen. Der kurze 

Ausflug in die Beschaffungsprostitution liegt lange zurück. Für die Autorinnen ist die junge A. 

ein Beleg sowohl für „sexuelle Gewalt“ (Item 4) als auch „psychische Gewalt“ (Item 1) bei 

Prostituierten.  

 

Mit solchen Fällen lässt sich gemäß den Kriterien von Schröttle/Müller jede Statistik zu 

Gewalt bei Prostituierten beliebig in die Höhe treiben. Man mag die Einbeziehung solcher 

hier beispielhaft angeführten Fälle durch Schröttle/Müller für wenig aussagekräftig und die 

gesamte Vorgehensweise für fragwürdig halten. Aber wenn es darum geht, der Prostitution 

ein hohes Gewaltpotential zuzuschreiben, macht eine solche Vorgehensweise Sinn. 

 

Nehmen wir zwecks Vergleich eine andere Berufsgruppe. Würde man beispielsweise das 

Ausmaß der Gewalt thematisieren, dem Polizisten*innen ausgesetzt sind, so wäre 

selbstverständlich nur von jener Gewalt die Rede, die sie in Ausübung ihres Berufes 

erfahren. Und auch nur insofern, als sie sich als strafrechtlich relevante Gewalt erweist.48 

Das kann auf Demos, bei Personenkontrollen, bei Auseinandersetzungen rund um 

Fußballspiele etc. erfolgen und mag im Einzelnen auf Respektlosigkeit, Unverständnis oder 

Ablehnung des gesetzlichen Auftrags der Polizei beruhen. Gänzlich abwegig aber wäre es, 

würde man diese beruflich verursachten Gewalterfahrungen obendrein noch um Situationen 

ergänzen, die Polizisten außerhalb ihres Dienstes erfahren, z. B. innerhalb ihrer Familie, 

ihres privaten Freundes- und Bekanntenkreis oder bei sonstigen Freizeitaktivitäten. 

 

                                                           
48 Vgl. Bundeslagebilder Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamte, siehe: 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/GewaltGegenPVB/gewaltGegen

PVB_node.html; Anstatt auf einen schwammigen, ausufernden Gewaltbegriff bezieht man sich hier 

ausschließlich auf strafrechtlich relevante Gewalttaten: „In der PKS werden die der Polizei bekanntgewordenen 

und abschließend bearbeiteten Straftaten (einschließlich mit Strafe bedrohter Versuche) nach Abgabe an die 

Staatsanwaltschaft bzw. an das Gericht erfasst (Ausgangsstatistik).“ (ebenda, S. 6) 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/GewaltGegenPVB/gewaltGegenPVB_node.html
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/GewaltGegenPVB/gewaltGegenPVB_node.html
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Sobald es um Prostitution geht, sieht die Sache jedoch anders aus. Da geht es plötzlich um 

eine gefühlte „Gewaltbetroffenheit“, um die betroffene Person als Ganzes und nicht mehr 

ausschließlich um deren Berufsausübung. Sinn und Zweck einer solch obskuren 

Vorgehensweise sind offenkundig: Es geht um die Maximierung von Gewaltbetroffenheit, um 

auf diesem Wege die These „Prostitution ist kein Job wie jeder andere“ zu untermauern und 

daraus einen übergriffigen staatlichen Schutzanspruch samt entsprechend repressiver 

polizeilicher Interventionsmöglichkeiten abzuleiten. 

 

(73) Resultiert Gewaltbetroffenheit bei Prostituierten aus Prostitutionstätigkeit? 

 

Wenn es in der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ heißt, dass 92 % aller 

befragten Prostituierten mindestens eine Form sexueller Belästigung erlebt hätten, dass  

82 % psychische Gewalt, 87 % körperliche Gewalt und 59 % sexuelle Gewalt erlebt hätten49, 

so ging es den Autorinnen der Erhebung vor allem darum, dass sich diese hohen 

Prozentzahlen ins Gedächtnis einbrennen. 

 

Darüber hinaus versuchte man, die vermeintlich hohe und scheinbar über dem Durchschnitt 

der weiblichen Gesamtbevölkerung liegende Gewaltbetroffenheit bei Prostituierten mit 

Sexarbeit als solcher in Zusammenhang zu bringen.50 Wie die Autorinnen das im Einzelnen 

bewerkstelligen, soll nachfolgend verdeutlicht werden.  

 

Im Hinblick auf die Analyse eines „Zusammenhangs von Prostitutionstätigkeit und Gewalt“ 

lassen die Autorinnen der Teilpopulationen-Erhebung zunächst einmal zwei der insgesamt 

vier Gewaltformen unter den Tisch fallen: „sexuelle Belästigung“ und „psychische Gewalt“.  

 

Aus vorgeblich pragmatischen Gründen („Begrenzung der Interviewdauer“) entschließen sich 

die Autorinnen, deren Zusammenhang zum Arbeitskontext sexueller Dienstleistungen erst 

gar nicht näher zu untersuchen.51 Die Frage, wie viele Frauen diese „Gewalthandlungen“ 

außerhalb bzw. innerhalb der Prostitution erfahren haben, wird damit umgangen. Das ist 

zumindest seltsam. 

 

Ein Blick auf die beiden verbleibenden Bereiche – „körperliche Gewalt“ und „sexuelle Gewalt“ 

– lässt erahnen, warum eine Zuordnung zur Prostitutionstätigkeit offenbar wenig zielführend 

erschien. 

 

Denn sowohl bei „sexueller Gewalt“ wie bei „körperlicher Gewalt“, gab die Mehrheit der 

befragten Frauen an, diese Gewalt gar nicht bei der Ausübung der Prostitution, sondern 

jenseits der Prostitution erfahren zu haben! Ein verstörendes Ergebnis. Ein Beleg für eine 

von Gewalt geprägte Prostitution hätte anders ausgesehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Teilpopulationen-Erhebung, S. 26 
50 So wird auf S. 35 angemerkt, „dass ein nicht unerheblicher Teil der genannten Gewalthandlungen im 
Zusammenhang mit der Prostitution erlebt wurde.“ 
51 „Weder für sexuelle Belästigung noch für psychische Gewalt erfolgten – aus Gründen der Begrenzung der 
Interviewdauer – in dieser allgemeinen Fragesequenz zur Erfassung von Gewaltprävalenzen vertiefende 
Nachfragen zum Erleben der Handlungen im Kontext der Arbeit im sexuellen Dienstleistungsbereich.“ (S. 32) 
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TABELLE 01: Verteilung von Personen und Nennungen in Bezug auf verschiedene  

                        Aspekte „sexueller Belästigung“ bzw. „psychischer Gewalt“ bei Prostituierten52 
 

 

 
 

ASPEKTE / ITEMS 

 

BEFRAGTE 
GESAMT 

 

KEINE  
ANGABEN 

 

KEINE  
GEWALT 

 

 

GEWALT 
Gesamt 

davon: 

außerhalb 
Prostitution 

In der 
Prostitution 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 

 

„SEXUELLE BELÄSTIGUNG BEI PROSTITUIERTEN“ 
 

01 Belästig. per Tel./Mail 110 100 % 64 / 58 % 46 42 %  
 
 
 
 
 

keine Angabe 

02 vor mir entblößt 110 100 % 72 / 65 % 38 35 % 

03 nachpfeifen, anstarren 110 100 % 37 / 34 % 73 66 % 

04 sexuelle Anspielungen 110 100 % 46 / 42 % 64 58 % 

05 nach Treffen gefragt  110 100 % 49 / 45 % 61 55 % 

06 zu nahe gekommen 110 100 % 59 / 54 % 51 46 % 

07 obszöne Witze erzählt 110 100 % 72 / 65 % 38 35 % 

08 Versuch zu küssen 110 100 % 56 / 51 % 54 49 % 

09 Verfolgung/Bedrängung 110 100 % 74 / 67 % 36 33 % 

10 aufdringliche Angebote 110 100 % 78 / 71 % 32 29 % 

11 Androhung Nachteile 110 100 % 92 / 84 % 18 16 % 

12 pornogr. Bilder gezeigt 110 100 % 87 / 79 % 23 21 % 

13 ander. sex. Belästigung 110 100 % 82 / 84 % 18 16 % 
 

PERSONEN 
 

 

110 
 

100 % 
 

12 / 11 % 
 

98 
 

89 % 
 

keine Angabe 
 

keine Angabe 

 

NENNUNGEN gesamt 
 

 

1.430 
 

 

100 % 
 

878 / 61 % 
 

552 
 

39 % 
 

keine Angabe 
 

keine Angabe 

 

NENNUNGEN pro Person 
 

 

13 pro Pers. 
 

 

73 pro Pers. 
 

5,6 pro Pers. 
 

keine Angabe 
 

keine Angabe 

 

 

„PSYCHISCHE GEWALT BEI PROSTITUIERTEN“ 
 

01 schwer beleidigt 110 100 % 51 / 46 % 59 54 %  
 
 
 

keine Angabe 

02 gedemütigt 110 100 % 50 / 45 % 60 55 % 

03 regelmäßig schikaniert 110 100 % 74 / 67 % 36 33 % 

04 benachteiligt 110 100 % 72 / 65 % 38 35 % 

05 Schlimmes angedroht 110 100 % 57 / 52 % 53 48 % 

06 Erpresst 110 100 % 63 / 57 % 47 43 % 

07 Verleumdet 110 100 % 63 / 57 % 47 43 % 

08 Ausgegrenzt 110 100 % 74 / 67 % 36 33 % 

09 starker Psychoterror 110 100 % 72 / 65 % 38 35 % 
 

PERSONEN 
 

 

110 
 

100 
 

21 / 19 % 
 

89 
 

81 % 
 

keine Angabe 
 

keine Angabe 

 

NENNUNGEN gesamt 
 

 

990 
 

 

100 % 
 

576 / 58 % 
 

414 
 

42 % 
 

keine Angabe 
 

keine Angabe 

 

NENNUNGEN pro Person 
 

 

9 pro Pers. 
 

 

27 pro Pers. 
 

5 pro Pers. 
 

keine Angabe 
 

keine Angabe 

 

 

Der an prominenter Stelle platzierte Hinweis, wonach 83 % der Befragten „körperliche 

Gewalt“ und 55 % „sexuelle Gewalt“ erfahren hätten, verdeckt somit den differenzierten, eher 

gegenläufigen Befund, dass nur 33 % der Befragten die „körperliche Gewalt“ und 24 % der 

Befragten die „sexuelle Gewalt“ im Kontext der Prostitutionsausübung erfahren haben. Das 

ist jeweils nur eine Minderheit der insgesamt 110 befragten Frauen. 

 

Dieser Sachverhalt wird in der Teilpopulationen-Erhebung durch geschicktes Arrangement 

der Tabellen und Zahlenreihen verdeckt und von den Autorinnen nicht diskutiert, geschweige 

denn aufgeklärt. 

 

Ein noch deutlicherer Trend zeigt sich, wenn man den Blick von der Zahl der befragten 

Frauen auf die Zahl der von ihnen abgegebenen „Nennungen“ einzelner Items (Aspekte 

der Gewalt) ins Zentrum der Betrachtung rückt. Die Zahl der von den Frauen getätigten 

„Nennungen“ ist keinesfalls unwesentlich oder zu vernachlässigen, wie von den Autorinnen 

der Erhebung de facto praktiziert. 

 

 

 

                                                           
52 Die Angaben in Tabelle 01 ergeben sich aus Schröttle/Müller, S. 29 ff 
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TABELLE 02: Verteilung von Personen und Nennungen in Bezug auf verschiedene  

                        Aspekte „körperlicher Gewalt“ bzw. „sexueller Gewalt“ bei Prostituierten53 
 

 

 
 

ASPEKTE / ITEMS 

 

BEFRAGTE 
GESAMT 

 

KEINE  
ANGABEN 

 

KEINE  
GEWALT 

 

 

GEWALT 
Gesamt 

davon: 

außerhalb 
Prostitution 

In der 
Prostitution 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 

 

„KÖRPERLICHE GEWALT BEI PROSTITUIERTEN“ 
 

01 wütend weggeschubst 110 100 % 9 8 % 38 35 % 63 57 % 50 45 % 13 12 % 

02 leichte Ohrfeige 110 100 % 10 9 % 37 34 % 63 57 % 52 47 % 11 10 % 

03 gebissen / gekratzt 110 100 % 10 9 % 77 70 % 23 21 % 17 16 % 6 5 % 

04 Arm umgedreht 110 100 % 9 8 % 56 51 % 45 41 % 32 29 % 13 12 % 

05 schmerzhaft getreten 110 100 % 9 8 % 44 40 % 57 52 % 42 38 % 15 14 % 

06 weggeschleudert 110 100 % 10 9 % 67 61 % 33 30 % 28 25 % 5 5 % 

07 heftig geohrfeigt 110 100 % 9 8 % 58 53 % 43 39 % 35 32 % 8 7 % 

08 et. nach mir geworfen 110 100 % 10 9 % 61 55 % 39 35 % 35 31 % 4 4 % 

09 mich geschlagen 110 100 % 12 11 % 74 67 % 24 22 % 17 16 % 7 6 % 

10 gedroht mit Verletzung 110 100 % 9 8 % 43 39 % 58 53 % 40 37 % 18 16 % 

11 gedroht umzubringen 110 100 % 10 9 % 66 60 % 34 31 % 26 24 % 8 7 % 

12 mit Faust geschlagen 110 100 % 9 8 % 66 60 % 35 32 % 29 27 % 6 5 % 

13 mich verprügelt 110 100 % 8 7 % 67 61 % 35 32 % 28 26 % 7 6 % 

14 mich gewürgt 110 100 % 11 10 % 74 67 % 25 23 % 16 15 % 9 8 % 

15 mit Heißem verbrüht 110 100 % 11 10 % 95 86 % 4 4 % 2 2 % 2 2 % 

16 mit Waffe bedroht 110 100 % 9 8 % 70 64 % 31 28 % 21 11 % 10 9 % 

17 mit Waffe verletzt 110 100 % 10 9 % 90 82 % 10 9 % 8 6 % 2 2 % 

18 auf andere Art 110 100 % 15 14 % 67 61 % 28 25 % 23 18 % 5 5 % 
 

PERSONEN 
 

 

110 
 

100 % 
 

10 
 

9 % 
 

9 
 

8 % 
 

91 
 

83 % 
 

55 
 

50 % 
 

36 
 

33 % 

 

NENNUNGEN gesamt 
 

 

1.980 
 

 

100 % 
 

180 
 

9 % 
 

1.150 
 

58 % 
 

650 
 

33 % 
 

501 
 

25 % 
 

149 
 

8 % 

 

NENNUNGEN pro Person 
 

 

18 pro Pers. 
 

 

18 pro Pers. 
 

128 pro Pers. 
 

7 pro Pers. 
 

9 pro Pers. 
 

4 pro Pers. 

 

„SEXUELLE GEWALT BEI PROSTITUIERTEN“ 
 

01 Vergewaltigung 110 100 % 16 15 % 43 39 % 51 47 % 31 29 % 20 18 % 

02 vers. Vergewaltigung 110 100 % 18 16 % 56 51 % 36 33 % 20 18 % 16 15 % 

03 Zwang zu Intimität 110 100 % 18 16 % 57 52 % 36 33 % 26 24 % 10 9 % 

04 Zwang zu sex. Praktik. 110 100 % 17 16 % 61 56 % 32 29 % 16 14 % 16 15 % 

05 Porno nachspielen 110 100 % 19 17 % 84 76 % 7 7 % 4 4 % 3 3 % 
 

PERSONEN 
 

 

110 
 

 

100 % 
 

18 
 

16 % 
 

31 
 

28 % 
 

61 
 

55 % 
 

35 
 

32 % 
 

26 
 

24 % 

 

NENNUNGEN gesamt 
 

 

550 
 

 

100 % 
 

88 
 

16% 
 

301 
 

55 % 
 

162 
 

29 % 
 

97 
 

18 % 
 

65 
 

12 % 

 

NENNUNGEN pro Person 
 

 

5 pro Pers. 
 

 

4,9 pro Pers. 
 

19,7 pro Pers. 
 

2,7 pro Pers. 
 

2,8 pro Pers. 
 

2,5 pro Pers. 

 

Erläutern wir die Rolle der von den befragten Frauen vorgenommenen „Nennungen“ am 

Beispiel der „sexuellen Gewalt“:  

 

● Die befragten Frauen konnten in Bezug auf fünf vorgegebene Ausprägungen „sexueller 

Gewalt“ benennen, welche dieser Ausprägungen (Items) sie erlebt bzw. nicht erlebt haben.  

Folglich waren maximal bis zu fünf (Mehrfach-) Nennungen möglich.  
 

● Gleichzeitig können die Befragten sich alternativ entscheiden, ob sie „keine Angaben“ 

machen, ob sie „keine sexuelle Gewalt“ oder aber „sexuelle Gewalt“ erlebt haben. Sollte 

letzteres der Fall sein, ließ sich zwischen dem Erleben „außerhalb“ oder „innerhalb“ der 

Prostitution unterscheiden.  
 

● Insgesamt waren maximal 550 Nennungen (110 Frauen bestätigen 1 Item oder maximal 5 

Items) möglich.  
 

● In Bezug auf die Gesamtzahl der möglichen Nennungen zu unterschiedlichen 

Ausprägungen von Gewalt lässt sich die prozentuale Verteilung dieser Nennungen 

hinsichtlich (1) „keine Angabe“, (2) „keine Gewalt erlebt“, (3) Gewalt erlebt bzw. (4) 

„außerhalb“ oder (5) „innerhalb“ von Prostitution quantifizieren. Dabei ergaben sich die 

folgenden Werte: 

                                                           
53 Die Angaben in Tabelle 02 ergeben sich aus Schröttle/Müller, S. 33 - 37 u. S. 67 -70 
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TABELLE 03: Verteilung von Nennungen  

                        in Bezug auf verschiedene Formen von Gewalt bei Prostituierten 
 

 
 

Form der Gewalt 

 

Gesamtzahl 
möglicher 

Nennungen 
(100%) 

 

Verteilung der Nennungen 
 

 

keine 
Angabe 

keine 
Gewalt 
erlebt 

 

Gewalt 
erlebt 

davon: 
außerhalb 

Prostitution 

davon: 
innerhalb 

Prostitution 

abs. in % in % in % in % in % 

01 sexuelle Belästigung 1.430 61 % 39 % - - 

02 psychische Gewalt 990 58 % 42 % - - 

03 körperliche Gewalt 1.980 9 % 58 % 33 % 25 % 12 % 

04 sexuelle Gewalt 550 16 % 55 % 29 % 18 % 12 % 

 
Verteilung Nennungen auf 

„körperliche + sexuelle Gewalt“ 
 

 
2.530 
100 % 

 
268 

11 % 

 
1.451 
57 % 

 
812 

32 % 

 
598 

24 % 

 
214 
8 % 

 
Verteilung Nennungen auf 
alle 4 Formen von Gewalt 

 

 
4.950 
100 % 

 
3.173 
64 % 

 
1.778 
36 % 

 
- 

 
- 

 

Der von ihnen selbst berichteten Verteilung der Nennungen zu unterschiedlichen 

Gewalterfahrungen stehen die Autorinnen allerdings mit größtmöglicher Ignoranz gegenüber, 

sodass man ihnen den Vorwurf des selektiven Blicks auf die eigenen Ergebnisse nicht 

ersparen kann.  

 

Das könnte seinen Grund darin haben, dass sich die „Nennungen“ keineswegs mehrheitlich 

dem „Arbeitskontext Prostitution“ zuordnen ließen und sich die These, 

Gewaltbetroffenheit bei Prostituierten verdanke sich ihrer speziellen Berufstätigkeit oder 

hinge zumindest mit ihr zusammen, damit nicht bestätigte. 

 

● Die insgesamt 4.950 möglichen „Nennungen“ der Frauen im Hinblick auf die 

vorgegebenen Items verteilen sich in der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ mit 

nahezu zwei Dritteln (64 %) auf „keine Angabe / keine Gewalt erlebt“. Nur etwas mehr als ein 

Drittel (36 %) der Frauen gab an, die angegebenen Formen von Gewalt erlebt zu haben, 

ohne dass dabei allerdings klar ist, wie sich diese Erfahrung auf die Bereiche „außerhalb“ 

bzw. „innerhalb der Prostitution“ verteilt.  

 

● Die Ergebnisse im Hinblick auf erlebte „körperliche“ bzw. „sexuelle Gewalt“ erlauben 

demgegenüber differenziertere Einblicke: Mit 57 % der Nennungen bekunden die befragten 

Frauen, entsprechende Formen der Gewalt gar nicht erlebt zu haben. Lediglich 32 % der 

Nennungen bestätigen erlebte Gewalthandlungen. Insofern die Nennungen der Frauen 

bestätigen, dass Gewalthandlungen erfahren wurden, lagen diese allerdings zu drei Vierteln 

jenseits der Prostitution (598 von 812) und nur zu einem Viertel innerhalb des Bereichs 

der Prostitution (214 von 812). Damit beziehen sich lediglich 8 % aller Nennungen zu 

„körperlicher“ bzw. „sexueller Gewalt“ auf den Bereich innerhalb der Prostitution. 

 

Als Zwischenergebnis ließe sich mithin festhalten, dass es bezogen auf zunächst dramatisch 

hoch erscheinenden Gewaltprävalenzen im Hinblick auf die Zahl der davon betroffenen 

Prostituierten auch gegenläufige Befunde gibt, die dann sichtbar werden, wenn man 

unterscheidet:  
 

(1) nach erfahrener vs. nicht-erfahrener Gewalt 

(2) nach „außerhalb“ vs. „innerhalb“ der Prostitution erfahrener Gewalt  

(3) zwischen von Gewalt betroffenen Personen und der Zahl jeweils von ihnen  

     vorgenommener „Nennungen“ einzelner Items. 
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Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende, ebenfalls von der Teilpopulationen-Erhebung 

erfasste „gegenläufigen Tendenzen“ konstatieren: 

 

TABELLE 04: Zusammenfassung der gegenläufigen Tendenzen zur Dramatisierung von  

                        Gewaltbetroffenheit in der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ 
 

 

Nr. 
 

Gegenläufige Tendenzen zu dramatisch hohen Gewaltprävalenzen bei vier Gewaltformen 
 

 
01 

 

Die Zahl der Personen, die körperliche Gewalt innerhalb der Prostitution erfahren haben, liegt mit  
33 % unter der der Personen, die diese Gewalt außerhalb der Prostitution erfahren haben (50 %)  
 

 
02 

 

Die Zahl der Personen, die sexuelle Gewalt innerhalb der Prostitution erfahren hat, liegt mit 24 % 
unter der Zahl der Personen, dies diese Gewalt außerhalb der Prostitution erfahren hat. (32 %) 
 

 
03 

 

Bei „sexuellen Belästigungen“ und „psychischer Gewalt“ liegt die Zahl der Nennungen zu „keine 
Angaben / keine Gewalt erfahren“ mit 61 % bzw. 58 % jeweils über der Zahl der Nennungen, die sich 
auf „erfahrene Gewalt“ beziehen (39 % / 42 %). 
 

 
04 

 

Bei „körperlicher“ u. „sexueller Gewalt“ liegen die Nennungen zu „keine Gewalt erlebt“ zusammen-
genommen mit 57 % deutlich über den Nennungen, die eine „erfahrene Gewalt“ bestätigen. (32 %). 
 

 
 
05 

 

Bei „körperlicher Gewalt“ und „sexueller Gewalt“ liegt die Zahl der Nennungen zu erlebter „Gewalt 
innerhalb der Prostitution“ bei niedrigen 8 % bzw. 12 % und damit unterhalb der Zahl der Nennungen 
in Bezug auf „Gewalt außerhalb der Prostitution“ erlebt, die bei 25 % bzw. 18 % aller abgegebenen 

Nennungen liegt. 
 

 
07 

 

64 % aller insgesamt 4.950 möglichen / abgegebenen Nennungen der Befragten hinsichtlich aller vier 

Gewaltformen ergaben, dass entweder „keine Angabe“ vorliegt oder „keine Gewalt“ erfahren wurde, 
während nur 36 % der Nennungen eine erfahrene Gewalthandlung bestätigten.  
 

 
 
08 

 

68 % aller insgesamt 4.950 möglichen bzw. abgegebenen Nennungen zu „körperlicher Gewalt“ oder 
„sexueller Gewalt“ ergaben, dass diese Formen von Gewalt entweder gar nicht erfahren wurden oder 
keine Angabe gemacht werden konnte. Nur 32 % der Nennungen bestätigten hier das Vorliegen von 
„erfahrener Gewalthandlungen“. 
 

 

Unter Würdigung auch dieser gegenläufigen Befunde kann schwerlich davon die Rede sein, 

dass der gegenüber der weiblichen Allgemeinbevölkerung höher erscheinende Anteil 

erlebter Gewalt bei Prostituierten – wie von den Autorinnen behauptet – auf die 

Prostitutionstätigkeit als solche zurückzuführen sei. 

 

Allerdings ließe sich sinnvollerweise fragen, in welchem Bereich der Erbringung sexueller 

Dienstleistungen und von wem dort Gewalt eigentlich erfahren wird. Doch soweit, diese 

Zusammenhänge transparent zu machen, ging das Aufklärungsbedürfnis der Autorinnen der 

„Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ denn doch nicht.  

 

Vor diesem Hintergrund ließen sich Gewalthandlungen in interessierter Manier der 

Prostitution als solcher zuschreiben. Das methodische Vorgehen passt daher zu dem 

offenbar politisch opportunen Ergebnis. Als ernüchterndes Fazit bleibt: Wer vertuscht, der 

pfuscht! 

 

(74) Täter und Tatorte bei körperlicher bzw. sexueller Gewalt 

 

Wenn bei den von Prostituierten erfahrenen Gewalthandlungen das Bild schon nicht so 

eindeutig ausfiel wie offenbar erhofft, so bemühten sich die Autorinnen der Teilpopulationen-

Erhebung doch umso mehr, mit der Identifizierung von „Tatorten“ bzw. „Täter*innen“ ihre 

Arbeitshypothese einer „besonderen Gefährdung dieser Untersuchungsgruppe“54 bzw. 

                                                           
54 Teilpopulationen-Erhebung , S. 37 
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von „besonderen Gefährdungspotenzialen im Kontext der Berufsausübung als 

Prostituierte“55 zu bestätigen. 

 

Auch im Hinblick auf Tatorte und Täter*innen bleiben die Dimensionen „psychische Gewalt“ 

bzw. sexuelle Belästigung“ erneut außen vor. Man bescheidet sich mit Ausführungen zu 

körperlicher bzw. sexueller Gewalt.  

 

TABELLE 05: Angaben zu Tatorten - körperliche und sexuelle Gewalt bei Prostituierten56 

 
 

Form 
Gewalt 

 

 

keine  
Angabe 

 

 

 

Angaben zu Tatorten 

 
 
 

körper-
liche 

Gewalt 

 

 
 
 

35  
Pers. 

 

 

75 Personen 
 

Nennungen zu Tatorten (mehrfach) 

 
ge-

samt 

jenseits der Prostitution innerhalb Prostitution 
 

in / vor 
eigene 

Wohnung 

 

Wohnung 
anderer 

 

öffentliche 
Orte 

 

öffentliche  
Gebäude 

 

sonstige 
Orte 

 

Arbeitsplatz 
 

abs. in % von 110 

207 66 26 37 15 49 14 12,7 % 

 
 
 

sexuelle 
Gewalt 

 

 
 
 

64  
Pers. 

 

 

46 Personen 
 

Nennungen zu Tatorten (mehrfach) 

 
ge-

samt 

jenseits der Prostitution innerhalb Prostitution 
 

in / vor 
eigene 

Wohnung 

 

Wohnung 
anderer 

 

öffentliche 
Orte 

 

öffentliche  
Gebäude 

 

sonstige 
Orte 

 

Arbeitsplatz 
 

abs. In % von 110 

108 29 16 17 5 30 11 10 % 

 

Ergebnis zu „körperliche Gewalt“: Von 110 Befragten liegen bei 35 Personen keine 

Angaben vor. Die verbleibenden 75 Personen, die Angaben zu Tatorten machen, geben 

insgesamt 207 (Mehrfach-) Nennungen ab. Lediglich 14 Personen / Nennungen geben an, 

dass es sich um den „Arbeitsplatz“ handelt. Somit berichten nur 13 % aller 110 befragten 

Frauen von „körperlicher Gewalt“ an Tatorten, die definitiv der Prostitution zuzuordnen sind. 

Der größte Teil „körperlicher Gewalt“ ist dem Bereich der „eigenen Wohnung“ zuzuordnen.   

 

Ergebnis zu „sexuelle Gewalt“: Von 110 Befragten liegen bei 64 Personen keine Angaben 

vor. Die verbleibenden 46 Personen, die Angaben zu Tatorten machen, geben insgesamt 

108 (Mehrfach-) Nennungen ab. Lediglich 11 Personen / Nennungen geben an, dass es sich 

um den „Arbeitsplatz“ handelt. Somit berichten nur 10 % aller 110 befragten Frauen von 

„sexueller Gewalt“ an Tatorten, die definitiv der Prostitution zuzuordnen sind. Der größte Teil 

„sexueller Gewalt“ ist dem Bereich der „eigenen Wohnung“ zuzuordnen.   

 

Ein Beweis für die These, dass der Beruf Prostitution „besondere Gefährdungspotentiale“ 

und ein „erhöhtes Risiko“ beinhalte, liefern solche Größenordnungen freilich nicht. 

 

Allerdings sind die Zuordnung von Taten zu „Tatorten“ ausgesprochen unpräzise und alles 

andere als eindeutig. So umfasst die Bezeichnung „Arbeitsplatz“ auch Schule und 

Ausbildung, wobei zu berücksichtigen gewesen wäre, dass ein Viertel der Befragten nur 

nebenberuflich der Prostitution nachging. Auch diesbezüglich liefert die Teilpopulationen-

Erhebung keine Aufklärung und belässt die Einordnung der Zahlen damit weitgehend im 

Dunkeln. Auf der anderen Seite scheinen auch Orte jenseits des „Arbeitsplatzes“ als 

mögliche Orte der Prostitutionsausübung und somit als Orte erfahrener Gewalt in Frage zu 

kommen, 

 

                                                           
55 Teilpopulationen-Erhebung, S. 39 
56 Tabelle 05 stützt sich auf Angaben der Teilpopulationen-Erhebung, S. 38 - 40 
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Ein letzter Versuch, Prostitution in Gänze als mit unwägbaren Risiken behaftet darzustellen, 

sollten die Angaben zu Täter*innen im Hinblick auf körperliche bzw. sexuelle  Gewalt 

gegenüber Prostituierten geben. Die Ergebnisse dazu stellten sich wie folgt dar: 

 

TABELLE 06: Angaben zu Täterinnen - körperliche und sexuelle Gewalt bei Prostituierten57 

 

 
Nr. 

 

Form 
der Gewalt 

 

 

keine Angaben 
zu Täter*innen 

 

 

Angaben 
zu Täter*innen 

 
 
 

01 

 
 
 

körperliche 
Gewalt 

 

33 Personen 
 

 

77 Personen 

 Nennungen zu Täter*innen (mehrfach) 

gesamt jenseits der Prostitution innerhalb Prostitution 

 sonstige 
Täter 

(Ex-)Partner 
als Täter 

Täter in 
Familie 

Täter aus Arbeit, Schule, 
Ausbildung 

   abs. in % von 110 

200 73 59 31 37 33,6 % 

 
 
 

02 

 
 
 

sexuelle 
Gewalt 

 

63 Personen 
 

 

47 Personen 

 Nennungen zu Täter*innen (mehrfach) 

gesamt Jenseits der Prostitution innerhalb Prostitution 

 sonstige 
Täter 

(Ex-)Partner 
als Täter 

Täter in 
Familie 

Täter aus Arbeit , Schule, 
Ausbildung 

   abs. In % von 110 

104 36 28 10 30 27,3 % 

 

Ergebnis zu „körperliche Gewalt“: Von 110 Befragten liegen bei 33 Personen keine 

Angaben vor. Die verbleibenden 77 Personen, die Angaben zu Täter*innen machen, geben 

insgesamt 200 (Mehrfach-) Nennungen ab. 37 Personen / Nennungen geben an, dass es 

sich um Täter*innen aus dem Bereich „Arbeit, Schule, Ausbildung“ handelt. Somit berichten 

ein Drittel aller 110 befragten Frauen (33,6 %) von „körperlicher Gewalt“ innerhalb der 

Prostitution. 

44 % aller insgesamt benannten Täter*innen bei körperlicher Gewalt sind weiblich. 

 

Ergebnis zu „sexuelle Gewalt“: Von 110 Befragten liegen bei 63 Personen keine Angaben 

vor. Die verbleibenden 47 Personen, die Angaben zu Täter*innen machen, geben insgesamt 

104 (Mehrfach-) Nennungen ab. 30 Personen / Nennungen geben an, dass es sich um 

Täter*innen aus dem Bereich „Arbeit, Schule, Ausbildung“ handelt. Somit berichten mehr als 

ein Viertel aller 110 befragten Frauen (27,3 %) von „sexueller Gewalt“ innerhalb der 

Prostitution.  

 

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten: Wir haben es mit einer willkürlich 

zusammengesetzten bzw. ausgewählten Gruppe von Prostituierten zu tun, die nicht die 

Grundgesamtheit abbildet, da alle Befragten über Beratungsstellen bzw. Gesundheitsämter 

rekrutiert wurden, darunter allein 77 % (vermutlich ältere) deutsche Prostituierte, mehr als ein 

Drittel aus der Straßenprostitution, ein Drittel unter ihnen bereits ausgestiegene Frauen (!) 

sowie 41 % Drogen gebrauchende Prostituierte. Von dieser Gruppe geben ein Drittel der 

Befragten an, dass Täter*innen im Falle „körperliche Gewalt“ dem „Arbeitskontext“ 

zuzuordnen seien. Rund ein Viertel der Befragten gab an, dass Täter*innen im Falle 

„sexueller Gewalt“ dem „Arbeitskontext“ zuzuordnen seien. Was heißt das nun? 

 

Diese Größenordnungen liegen erneut weit unterhalb der Gewaltprävalenzen von 87 % bei 

„körperlicher Gewalt“ und 59 % bei „sexueller Gewalt“, die seitens der Autorinnen der 

Teilpopulationen-Erhebung den „Prostituierten“ als Personen zugeschrieben wurden und mit 

denen sie öffentlich für Aufsehen sorgten. 

 

                                                           
57 Tabelle 06 stützt sich auf Angaben der Teilpopulationen-Erhebung, S. 41 - 43 



23 
 

Da alle Faktoren, die die Zusammensetzung der Stichprobe maßgeblich bestimmen und sie 

von der Zusammensetzung der Grundgesamtheit unterscheiden – Nationalität, Zahl der 

Straßenprostituierten, Zahl der Drogengebrauchenden, Zahl der als „Prostituierte“ verkauften 

Ausgestiegenen – als Konstellationen einzustufen sind, die den Anteil von 

Problembelastungen bzw. Gewalt maximieren, so stellt sich berechtigterweise die Frage, in 

welchem Maße die erfahrene Gewalt diesen besonderen Faktoren zuzuordnen ist.  

Weiter stellt sich die Frage, ob die ermittelte Gewalt bzw. die Täter*innen – sofern sie 

überhaupt dem „Arbeitskontext“ Prostitution zuzuordnen sind – einem speziellen Segment 

innerhalb der Prostitution zugeordnet werden können. 

 

Schröttle/Müller stellen diese Fragen nicht. Vielmehr spielen sie die problematische Rolle 

dieser Faktoren systematisch herunter und beschönigen die mangelnde Repräsentativität 

der Stichprobe insofern, als sie nichtsdestotrotz „Einblicke“ gewähre. Ohne die Klärung 

dieser Fragen aber ist die Angabe, in welchem Umfang Freier oder „Zuhälter“ als Täter in 

Erscheinung treten, für sich genommen wertloser Datenmüll und nichtssagend.58 

 

Zwar erfragte man anhand von neun Antwortvorgaben die hauptsächlichen „Arbeitsorte“ 

der befragten Prostituierten59, doch lässt sich aufgrund der Abfrage von Mehrfachangaben 

keine eindeutige Zuordnung der Frauen zu einzelnen Segmenten der Prostitution 

vornehmen. Man erfährt daraus zwar, dass mindestens 34 von 98 Frauen im Bereich der 

Straßenprostitution tätig waren, und dass 26 von 98 Frauen im Bordell bzw. 24 von 98 in der 

eigenen Wohnung tätig waren. Darüber hinaus aber sind keine präziseren Angaben möglich. 

 

Dadurch dass „Tatorte“ im Falle erlebter körperlicher oder sexueller Gewalt anhand einer 

von den „Arbeitsorten“ abweichenden Kategorisierung mittels zehn verschiedener 

Antwortvorgaben erfasst wurden und auch hier Mehrfachnennungen vorgenommen werden 

konnten, war jegliche Feststellung unmöglich, welcher Arbeitsort mit welchem Gefahrenrisiko 

verbunden war. 

 

Die Vorgehensweise verdeutlicht, dass die Autorinnen kein Interesse an der Beantwortung 

dieser Fragen hatten. Sobald es aber um „Zusammenhänge zwischen Arbeitsort und 

Gewaltprävalenzen“60 im Bereich der Prostitution geht, versagt die Teilpopulationen-

Erhebung bei Prostituierten. Alles bewegt sich dann nur noch im Bereich von „Andeutungen“ 

und nebulösen „Hinweisen“. Vage wird eingeräumt, dass die „eigene Wohnung“ sowie die 

„Straßenprostitution“ im Vergleich zum Bordell die eher unsicheren Arbeitsorte sind:  

 
 „So haben von den 20 Frauen, die in unserer Untersuchung die Straße als Arbeitsort für das 

 Anbieten sexueller Dienstleistungen nannten, vergleichsweise viel angegeben, sexuelle 

 Gewalt auf der Straße (60 %) oder im Auto (50%) erlebt zu haben und alle Frauen, die 

 sexuelle Gewalt auf Parkplätzen oder in Parkgaragen erlebt haben, arbeiteten im Setting der 

 Straßenprostitution.“ 61 

                                                           
58 Die Autorinnen geben an, dass 26 Nennungen im Hinblick auf „körperliche Gewalt“ und 23 Nennungen im 
Hinblick auf „sexueller Gewalt“ angaben, das dabei Freier die Täter waren. Wenn es heißt, „dass Freier die am 
häufigsten genannten Tätergruppen bei sexueller und körperlicher Gewalt im Kontext der Arbeitssituation 
sind“ (S. 72), so ist zu bedenken, dass insgesamt 36 von 110 Befragten angaben, von körperlicher Gewalt 
innerhalb der Prostitution betroffen gewesen zu sein. Von sexueller Gewalt waren 26 von 110 Befragte 
betroffen. Im Hinblick auf „körperliche Gewalt“ gaben 10 Nennungen und im Hinblick auf „sexuelle Gewalt“ 5 
Nennungen „Zuhälter“ als Täter an. (vgl. S. 71) Welchem Segment der Prostitution die Betroffenen dieser 
Gewalt zuzuordnen sind und ob sie zu den 41 % Drogenkonsumentinnen zählten, geben die Autorinnen nicht 
an.  
59 Teilpopulationen-Erhebung, S. 58 
60 Teilpopulationen-Erhebung, S. 40 
61 „71 % der Frauen, die angaben, in der eigenen Wohnung sexuelle Dienstleistungen anzubieten, gaben an, 
schon einmal sexuelle Gewalt erlebt zu haben, womit der Anteil der Viktimisierten deutlich höher liegt als im 
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All diese Zusammenhänge werden von der Teilpopulationen-Erhebung weitgehend 

ausgeklammert.62 Schließlich könnten die dabei zu Tage geförderten Befunde der von den 

Autorinnen und ihren Auftraggeber*innen aus der Politik favorisierten These zuwiderlaufen, 

wonach Prostitution in Gänze gefährlich sei. 

 

Man ist ganz offensichtlich daran interessiert, die nicht selten mit Beschaffungsprostitution 

einhergehende Straßenprostitution und die daraus resultierende überproportionale Gewalt 

der Prostitution als Ganzes in die Schuhe zu schieben. Inwieweit die in der Stichprobe von 

Schröttle/Müller nicht zufällig so überproportional berücksichtigte Straßenprostitution mit 

Drogenabhängigkeit und entsprechender Gewalt einhergeht, bleibt in der Teilpopulationen-

Erhebung völlig im Dunkeln. Es ist auffällig, dass der Begriff „Beschaffungsprostitution“ für 

Schröttle/Müller in diesem Kontext ein Fremdwort blieb. Man spart all diese sehr 

naheliegenden Aspekte aus der Analyse einfach aus.  

 

So manipuliert man die eigenen Befunde. Und nur so gelingt es den Autorinnen, ihre 

undifferenzierte und in jeder Hinsicht wackelige These, wonach die Berufsausübung in der 

Prostitution als solche mit gefährlichen Risiken einhergehe, weiter aufrechtzuerhalten.63  

 

(75) Prostituierte in gesundheitlichem Ausnahmezustand? 

 

Folgt man Schröttle/Müller, so geht es den Prostituierten aufgrund der belastenden 

Arbeitssituation und der mit ihr verbundenen Gewalterfahrungen gesundheitlich richtig 

schlecht. So behaupten die Autorinnen im Fazit ihrer Untersuchung, „dass der 

Gesundheitszustand in dieser Befragungsgruppe sehr viel schlechter Ist als bei den 

Befragten der Hauptuntersuchung“.64 Insbesondere sei „der psychische Zustand vieler 

Prostituierter problematisch“: 

 
 „Der Befund, dass etwa die Hälfte der Befragten Symptome von Depressionen aufweist, ein 

 Viertel häufig und gelegentlich Selbstmordgedanken aufweist, fast ein Drittel Angstanfälle 

 und Panikattacken und etwa jede siebte Selbstverletzungsabsichten in den letzten 12  

 Monaten hatte, verdeutlicht die sehr hohen psychischen Belastungen in dieser Befragungs-

 gruppe.“65  

 

Auch der hohe Anteil Drogen konsumierender Frauen in der Stichprobe (41 %) sowie der 

„Alkohol- und Tabakkonsum“ stellen nach Ansicht der Autorinnen „hohe gesundheitliche 

Belastungen und Risiken“ dieser Teilpopulation dar.66  

 

Den Autorinnen der Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ geht es darum, den aus 

ihrer Sicht „alarmierend“67 schlechten Gesundheitszustand der befragten Frauen – von 

Kopfschmerzen, Magen- und Darmproblemen über Menstruationsbeschwerden bis hin zu 

                                                           
Durchschnitt dieser Teilpopulation und gleich hoch wie bei den Straßenprostituierten. Am niedrigsten war der 
Anteil bei denjenigen, die im Bordell arbeiteten mit 46 %.“ Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 40 
62 Der Unwille zur Aufklärung manifestiert sich in der Feststellung, dass „die kleinen Fallzahlen keine 
Verallgemeinerung zulassen.“ (S. 40) Tatsächlich aber verallgemeinern die Autorinnen der Teilpopulationen-
Erhebung unablässig auf Basis kleiner Fallzahlen immer dann, wenn es darum geht, Prostitutionstätigkeit als 
solche durch die Zuschreibungen von Gewalt in speziellen Teilbereichen in Gänze in Misskredit zu bringen 
63 Eine andere Politik in Bezug auf Prostitution wäre die notwendige Folge gewesen, wenn man Orte der 

Prostitutionsausübung mit höherer Gewaltbelastung konkret identifiziert hätte und sich nicht hinter der 

ideologisch motivierten Position, Prostitution an sich sei gefährlich, verschanzt hätte. 
64 Teilpopulationen-Erhebung, S. 86 
65 Teilpopulationen-Erhebung, S. 87 
66 Teilpopulationen-Erhebung, S. 87 
67 Teilpopulationen-Erhebung, S. 64 
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Nervosität, Antriebslosigkeit und gelegentlichen Panikattacken – in Gänze ihrem Beruf als 

Sexarbeiter*in zuzuschreiben. 

 
 „Es liegt nahe“, all dies „mit der beruflichen Tätigkeit des Anbietens sexueller Dienst-

 leistungen in Zusammenhang zu sehen.“68Es handele sich um Gefährdungen und 

 Schädigungen „die auch mit der beruflichen Situation in Zusammenhang stehen dürften“.69 

 Und: „Wir vermuten, dass hierbei die schwierige und belastende psychische, psychosoziale 

 und gesundheitliche Situation vieler Frauen in dieser Berufsgruppe eine wichtige Rolle 

 spielt“.70 „Möglichweise tragen sowohl die frühen und späteren sexualisierten und körper-

 lichen wie psychischen Gewalterfahrungen wie auch die belastende Arbeitssituation 

 dazu bei“71, dass Frauen der Befragungsgruppe so große gesundheitliche Beschwerden 

 hätten. 

 

Dass die Autorinnen hier in bloßen Vermutungen stecken bleiben und mehr als einmal den 

Konjunktiv bemühen, hat nachvollziehbare Gründe: 

 

● Nur 33 % der befragten Prostituierten mit Erfahrung von körperlicher Gewalt hatten diese 

„innerhalb der Prostitution“ erlebt. 50 % hingegen haben diese Gewalt nur „außerhalb der 

Prostitution“ erlebt! Nur 24 % von ihnen haben sexuelle Gewalt „innerhalb“ der 

Prostitution erlebt, 32 % außerhalb der Prostitution. 28 % hatten gar keine sexuelle Gewalt 

erlebt. Warum also sollten angesichts dessen die gesundheitlichen Probleme von 

Prostituierten auf eine angeblich belastende Arbeitssituation und dort erlebte 

Gewalterfahrungen zurückzuführen sein? 

 

● Hinzu kommt: Der fragwürdige Ansatz der Autorinnen blendet „strukturelle Gewalt“ von 

vornherein systematisch aus, was im Falle von Prostitution angesichts der diskriminierenden 

rechtlichen Rahmenbedingungen ein Unding ist. Dass Razzien, Polizeikontrollen und immer 

wiederkehrende Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten inklusive anhaltender 

gesellschaftlicher Stigmatisierung bei Mitgliedern dieser Berufsgruppe keine Panikattacken 

zur Folge haben sollen, ist kaum vorstellbar. 

 

● Die Krönung des Ganzen: Schröttle/Müller räumen ein, dass nur 68 % oder 71 der 

insgesamt 105 zu dieser Thematik befragten Frauen „in den letzten 12 Monaten“ 

tatsächlich in der Prostitution gearbeitet haben, was auf die verbleibenden 39 Frauen (32 %) 

also nicht zutraf, da sie bereits aus der Prostitution ausgestiegen waren. Doch die Frage 

nach den gesundheitlichen Beschwerden beschränkte sich just auf den Zeitraum der „letzten 

12 Monate“!  

 

Was aber sollen gesundheitliche Beschwerden von Frauen, die in dem in Frage stehenden 

Zeitraum gar nicht mehr der Prostitution nachgingen, mit der beruflichen Situation derjenigen 

Befragten zu tun haben, die noch in der Prostitution tätig waren? Die gesundheitlichen 

Beschwerden derjenigen Frauen, die bereits seit mehr als einem Jahr aus der Prostitution 

ausgestiegen waren und in dem besagten Zeitraum nichts mit der Tätigkeit zu tun hatten, 

weil sie ihr da nicht mehr nachgingen, gleichwohl in die Erhebung mit einzubeziehen, ist 

mehr als dreist. Es wird getrickst und getäuscht, dass sich die Balken biegen. 

 

Das scheinbar vernichtend anmutende Gesamtbild bezüglich der gesundheitlichen 

Verfassung von Prostituierten beruht somit erkennbar auf einer durch und durch unseriösen 

                                                           
68 Teilpopulationen-Erhebung, S. 63 
69 Teilpopulationen-Erhebung, S. 65 
70 Teilpopulationen-Erhebung, S. 67 
71 Teilpopulationen-Erhebung, S. 86 
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Vorgehensweise. Hauptsache, sämtliche Beschwerden lassen sich der Berufsausübung 

Prostitution anlasten.72 

 

Um sie möglichst dramatisch erscheinen zu lassen, verzichten die Autorinnen auf die 

Nennung absoluter Zahlen und beschränken sich ganz auf die Angabe von Prozentzahlen, 

wobei im Resümee zudem nicht mehr nur auf ein „häufiges“, sondern nunmehr auf das 

„häufige und gelegentliche“ Auftreten von Krankheitssymptomen Bezug genommen wird.  

 

So hatten ganze 6 von insgesamt 110 Frauen „häufig“ Selbstmordgedanken (5 %).73 Im 

Resümee wird daraus – zusammen mit 20 befragten Frauen, die solche Gedanken 

„gelegentlich“ hatten – die Aussage, „ein Viertel“ der befragten Prostituierten trage sich mit 

Selbstmordgedanken. Nur ganze 14 der insgesamt 110 Frauen (13 %) gab an, „häufig“ 

Panikattacken gehabt zu haben. Durch Einbeziehung derjenigen, die das nur „gelegentlich“ 

hatten, wurden daraus im Handumdrehen „fast ein Drittel“ aller befragten Prostituierten.74  

 

Auch hinsichtlich des Alkoholkonsums ging es den Autorinnen um maximale 

Dramatisierung. Die Angabe, 20 von insgesamt 110 befragten Frauen (18 %) würden „täglich 

oder fast täglich Alkohol“ zu trinken, reichte ihnen dazu nicht aus. Die zusätzliche Angabe, 

wonach sieben Befragte einmal innerhalb der letzten vier Wochen „fünf und mehr 

alkoholische Getränke“ zu sich genommen hatten, veranlasste Schröttle/Müller zu der 

Behauptung, dass 20 - 28 % aller befragten Frauen“ „Merkmale von Alkoholismus“ 

vorzuweisen hätten.75 

 

Alkoholismus bezeichnet die körperliche und psychische Abhängigkeit von Alkoholkonsum. 

Solche Abhängigkeiten hat die Teilpopulationen-Erhebung gar nicht untersucht, was deren 

Autorinnen aber nicht hinderte, bis zu 28 % der von ihnen befragten Frauen „Merkmale von 

Alkoholismus zu unterstellen. Die Feststellung, dass 18 % der in der Erhebung befragten 

Frauen „täglich oder fast täglich Alkohol“ trinken, verweist bestenfalls auf einen „riskanten 

Alkoholkonsum“76, der laut WHO bei Frauen dann vorliegt, wenn deren durchschnittlich 

konsumierte Menge 12 mg Alkohol pro Tag (ein Standardglas) überschreitet. Doch auch 

nach diesen Mengen haben die Autorinnen der Teilpopulationen-Erhebung nicht gefragt. 

 

Auch der in der Erhebung festgestellte hohe Drogenkonsum – 41 % der befragten 

Prostituierten hatten in den letzten fünf Jahren Drogen wie Haschisch, LSD, Heroin oder 

Ecstasy zu sich genommen – erklärten die Autorinnen umgehend als Mittel zur 

„Bewältigung der Prostitutionstätigkeit“.77 Dass Drogenkonsum nicht etwa eine Folge 

von Prostitution, sondern der Ausübung der Prostitution zeitlich vorangehen kann, das wollte 

den Autorinnen nicht in den Sinn kommen.78 

                                                           
72 Ähnlich hohe Angaben zu gesundheitlichen Beschwerden in der ‚Teilpopulationen-Erhebung bei Inhaftierten‘ 
wurden früherer bzw. gegenwärtiger Partnergewalt bei den 88 befragten Inhaftierten angelastet. (vgl. 
Teilpopulationen-Erhebung bei Inhaftierten, S. 32/33) 
73 Teilpopulationen-Erhebung, S. 64 
74 Teilpopulationen-Erhebung, S. 87 
75 Teilpopulationen-Erhebung, S. 66 
76 Zur Einordnung der ermittelten 18 %: „In Deutschland weisen 12,8 Prozent der Frauen, nach Selbstangaben 

einen gesundheitlich riskanten Alkoholkonsum auf (>12g/Reinalkohol pro Tag).“  

vgl. https://www.frauengesundheitsportal.de/themen/alkohol/ 
77 Teilpopulationen-Erhebung, S. 66 
78 Ein Blick in die von ihnen sonst so geschätzte Studie von Sybille Zumbeck wäre hier hilfreich gewesen. Dort 

hätten sie nachlesen können: „Die meisten Probandinnen (fast 70%) prostituierten sich zur Finanzierung ihres 

Drogenkonsums.“ (S. 66) „Da ein Großteil der Befragten sich aus einem Beschaffungsdruck prostituierte, war bei 

vielen auch die Drogenabhängigkeit ausschlaggebend dafür, mit der Prostitution zu beginnen.“ (vgl. S. 60, 104) 

So ergab ihre Studie, dass Drogenkonsum und -abhängigkeit bei den von ihr befragten Prostituierten der 

Aufnahme von Prostitutionstätigkeit nicht nur zeitlich vorangingen, sondern auch ursächlich für die Aufnahme 

https://www.frauengesundheitsportal.de/themen/alkohol/
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Ein Großteil der Dramatisierung des Gesundheitszustands von Prostituierten ergab sich 

aus dem Vergleich der Daten der Teilpopulationen-Erhebung mit denen der repräsentativen 

Hauptuntersuchung zur weiblichen Gesamtbevölkerung in Deutschland. Aufgrund der 

kleinen Fallzahl jedoch war ein solcher Vergleich wenig aussagekräftig, wenn nicht wertlos. 

Entsprechend heißt es in der „Teilpopulationen-Erhebung bei Inhaftierten“ (88 Befragte):  

 
 „Die Stichprobe dieser Teilpopulation ist im Vergleich zur Hauptstudie durch eine 

 verhältnismäßig kleine Fallzahl gekennzeichnet. Dadurch sind Vergleiche mit der 

 Hauptuntersuchung nur sehr vorsichtig anzustellen und zu interpretieren.“79 

 

Gleiches traf auf die Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten mit 110 Befragten zu, in 

der die magere Zahl von 76 aktiv der Prostitution nachgehenden Frauen durch Hinzunahme 

von 34 seit über einem Jahr bereits aus der Prostitution ausgestiegener Frauen noch einmal 

aufgehübscht wurde. Hier aber verzichteten die Autorinnen eigenartiger Weise auf die 

zitierte, einschränkende Bemerkung. 

 

Der Vergleich einer willkürlich zusammengestellten, mithin nicht repräsentativen Stichprobe 

mit den Daten einer repräsentativen Hauptstudie (10.264 Befragte) macht die Sache nicht 

besser, zumal die an den Tag gelegte Willkür systematisch in Richtung einer Maximierung 

Problem belasteter Befragungs-Teilnehmerinnen erfolgte (Straßenprostituierte, Drogen 

gebrauchende Prostituierte, ältere deutsche Prostituierte etc.) Wo man hinschaut, überall 

findet man Pfusch. Hauptsache, dem Anliegen der maximalen Diskreditierung des 

Berufs Prostitution ist gedient.  

 

Die Einhaltung elementarer Standards wissenschaftlichen Vorgehens wird geopfert, wenn 

sich damit die eigene Wissenschaftskarriere befördern lässt. Nur charakterlose 

Wissenschaftler*innen der übelsten Sorte handeln nach der Art, wie es die 

Projektverantwortlichen Frau Schröttle und Frau Müller sowie die für die Konzeption der 

Erhebungen verantwortliche Frau Oppenheimer hier beispielhaft vorexerziert haben. 

 
 

(8) Politisch motivierte Instrumentalisierung der Teilpopulationen-Erhebung durch  
     Abolitionisten 
 

 

Die gesamte ideologische Ausrichtung und der auf Dramatisierung abzielende Tenor der 

Teilpopulationen-Erhebung waren ganz nach dem Geschmack der Abolitionisten. Kaum eine 

Stellungnahme aus ihrem Umkreis, die nicht in der einen oder anderen Weise auf die 

„Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ verweist. 

 

Warum aber beziehen sich Abolitionisten immer wieder auf eine bereits zwei Jahrzehnte alte, 

zudem mit erheblichen Mängeln behaftete Erhebung, die obendrein von einem anderen 

Konzept von Prostitution ausgeht als sie selbst? 

 

Für die Teilpopulationen-Erhebung ist Prostitution eine mit hoher Wahrscheinlichkeit von 

Gewalterfahrungen begleitete Tätigkeit („Risiken“). Wenn Gewalt aber nur mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eintritt, so muss das doch nicht immer oder zwangsläufig der Fall sein. 

                                                           
der Prostitution waren: Während der Beginn des Drogenkonsums bei einem Alter von im Schnitt 17,27 Jahren 

lag, erfolgte der Einstieg in die Prostitution erst im Alter von durchschnittlich 19,32 Jahren. (vgl. Zumbeck, S. 66, 

71) 
79 Teilpopulationen-Erhebung bei Inhaftierten, S. 14; Interessanterweise verzichtete man bei dieser 
Teilpopulationen-Erhebung auf eine Aufstockung der als zu niedrig erachteten Fallzahl durch Einbeziehung 
ehemaliger Inhaftierter, wie man es bei der Prostituierten-Erhebung tat.  
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Als Gewalt erscheint in der „Teilpopulationen-Erhebung“ bereits jeder als übergriffig 

empfundene Versuch einer Beeinflussung des Willens der Prostituierten, während 

Abolitionisten bei Prostitution grundsätzlich von einem Bruch des Willens der Prostituierten 

und somit prinzipiell von Gewalt ausgehen. 

 

Dass Prostitution an sich bereits eine Form von Gewalt gegen Frauen sei, wird nach Ansicht 

der Abolitionisten schon durch die bloße Tatsache der Bezahlung einer Frau für sexuelle 

Dienstleistungen unter Beweis gestellt. Denn da eine Frau – so deren Argumentation – ohne 

eine Bezahlung mit der als Freier auftretenden Person gar keinen Sex haben will, sei der Akt 

der Bezahlung für sich genommen nur ein Mittel, den eigentlichen Willen der Frau zu 

brechen. Prostitutiver Sex sei somit grundsätzlich erzwungen, Prostitution stets 

Zwangsprostitution und folglich an und für sich schon eine Form der Gewalt gegen Frauen. 

 

Da man sich offenbar im Klaren darüber ist, dass eine derart abstrakte, von jedem Bezug zur 

Empirie befreite Argumentation nicht jede*n überzeugt, greifen Abolitionisten*innen zu jedem 

Strohhalm, der ihrer prinzipiellen Argumentation den Schein einer empirischen Bestätigung 

zu verleihen scheint. Diese Funktion erfüllt der Rückgriff auf die Teilpopulationen-Erhebung.  

 

Der aus ihrem eigenen Ansatz resultierende Argumentationsnotstand und das damit 

einhergehende Defizit an Überzeugungskraft nötigen die Abolitionisten also – trotz der 

offenkundigen Differenz im Verständnis von Prostitution – zur Bezugnahme auf die 

„Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“.80 Denn diese kommt nicht nur als eine auf 

vermeintlich validen Daten basierende empirische Studie daher, sondern zudem versehen 

mit dem Gütesiegel einer offiziellen Veröffentlichung des Bundesfamilienministeriums. 

 

Damit der vermeintlich empirisch abgesicherte Glanz der „Teilpopulationen-Erhebung“ auf 

die abolitionistische Sicht von Prostitution abstrahlt und als amtlich zertifizierte Illustration 

ihres eigenen Standpunkts erscheint, ist man darum bemüht, das unterschiedliche 

Verständnis von Prostitution ebenso wie die methodischen Schwächen der 

„Teilpopulationen-Erhebung“ möglichst unerwähnt zu lassen. 

 

So werden Aussagen der „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ in einer 

Stellungnahme von SOLWODI im Widerspruch zu den Tatsachen als Teil einer 

„repräsentativen Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland“ präsentiert.81 

 

Auch in einem Beschluss der baden-württembergischen SPD wird die Aussage  
 

 „Unzählige Prostituierte werden in Deutschland geschlagen, bedroht, beleidigt und 

 vergewaltigt. Ein Großteil der ausgestiegenen Prostituierten leidet unter schweren 

 medizinischen und psychischen Folgeschäden.“ 
 

fälschlich der repräsentativen Hauptuntersuchung zu „Gewalt gegen Frauen in Deutschland“ 

zugeordnet.82 

                                                           
80 Einen ähnlichen Argumentationsnotstand offenbarte der Rückgriff auf die „Teilpopulationen-Erhebung bei 

Prostituierten“, als die Bundesregierung im Jahre 2016 ihren Gesetzentwurf für ein Prostituiertenschutzgesetz 

präsentierte. Es spricht Bände, wenn eine Regierung als einzigen „wissenschaftlichen“ Beleg für die 

Notwendigkeit einer verschärft-repressiven Prostitutionspolitik eine nicht-repräsentative, im Auftrag des 

prostitutionspolitisch federführenden Ministeriums erstellte Gefälligkeitsstudie vorzuweisen hat. 
81 Vgl. http://www.cap-international.org/wp-

content/uploads/2017/03/SOLWODI_Positionspapier_zu_Prostitution_April_2015.pdf) 
82 Vgl. Gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution – für eine europaweite Etablierung des Nordischen 

Modells – SPD Baden-Württemberg (spd-bw.de); Nur am Rande: Über die Verfassung eines „Großteils der 

ausgestiegenen Prostituierten“ hat sie weder die Hauptuntersuchung Schröttle/Müller noch deren 

http://www.cap-international.org/wp-content/uploads/2017/03/SOLWODI_Positionspapier_zu_Prostitution_April_2015.pdf
http://www.cap-international.org/wp-content/uploads/2017/03/SOLWODI_Positionspapier_zu_Prostitution_April_2015.pdf
https://beschluss.spd-bw.de/index.php?title=Gegen_Menschenhandel_und_Zwangsprostitution_%E2%80%93_f%C3%BCr_eine_europaweite_Etablierung_des_Nordischen_Modells
https://beschluss.spd-bw.de/index.php?title=Gegen_Menschenhandel_und_Zwangsprostitution_%E2%80%93_f%C3%BCr_eine_europaweite_Etablierung_des_Nordischen_Modells
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In anderen abolitionistischen Publikationen wird der nicht-repräsentative Charakter der 

„Teilpopulationen-Erhebung“ der Einfachheit halber unterschlagen. So gesellt sich das 

Verschweigen der Wahrheit zur offenen Lüge. Dafür aber werden einzelne Ergebnisse der 

„Teilpopulationen-Erhebung“ gerne mal verfälscht, wie Ausführungen der Karlsruher 

Abolitionistin Ingeborg Kraus belegen: 
 

 „Eine Studie des Bundesministeriums (Bundesministerium für Familie 2014, S. 107) nannte 

 folgende Zahlen: 82 % der Prostituierten erlebten Formen von psychischer Gewalt, 92 % 

 erlebten sexuelle Belästigung. Wenn man diese Zahlen betrachtet, erscheint es doch 

 schwierig, von einem Job wie jedem anderen zu sprechen.“83 
 

Kraus legt mit dieser Lesart nahe, „psychische Gewalt“ und „sexuelle Belästigung“ seien in 

dem hier genannten Ausmaß von den Prostituierten in ihrem „Job“, der Prostitution, erlebt 

worden. Doch Schröttle/Müller haben ausgerechnet bei diesen beiden Gewaltformen – im 

Unterschied zu „körperlicher Gewalt“ und „sexueller Gewalt“ – darauf verzichtet, einen 

Zusammenhang zur Prostitutionstätigkeit zu ermitteln, was Kraus ihnen aber unterstellt.84 

Kraus liest also Ergebnisse in die Teilpopulationen-Erhebung hinein, die deren Autorinnen 

gar nicht zu erbringen beansprucht haben. 

 

Im Übrigen wird das tatsächliche Alter der zitierten Erhebung von Abolitionisten gerne 

unerwähnt gelassen oder falsch angegeben: Bei Kraus stammt die Studie nicht aus dem 

Jahr 2004, sondern aus dem Jahr 2014. Und die sozialdemokratische EU-Parlamentarierin 

Maria Noichl verwies erst jüngst in dem „Entwurf eines Berichts über die Regulierung der 

Prostitution in der EU“ 
 

 „auf eine Studie des deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

 Jugend aus dem Jahr 2019, die ergab, dass 41 % der befragten Frauen körperliche und/oder 

 sexuelle Gewalt im Zusammenhang mit der Prostitution erfahren haben.“85 
 

Auch Huschke Mau lässt die Leser*innen ihres Pamphlets „Entmenschhlicht – Warum wir 

Prostitution abschaffen müssen“ über die Nicht-Repräsentativität der „Teilpopulationen-

Erhebung“ und – sofern man sich nicht durch das Fußnotenverzeichnis kämpfen will – über 

deren Alter im Unklaren. Für sie ist diese Erhebung wie ein Steinbruch, aus dem 

verschiedene, vermeintlich besonders beeindruckende Beispiele von Gewalt gegenüber 

Prostituierten herausgenommen und dem erstaunten Publikum präsentiert werden können. 
 

 „35 % sind mindestens einmal gegen den Willen gefesselt oder eingesperrt worden“,  
 

behauptet Mau mit Bezug auf die „Teilpopulationen-Erhebung“ von Schröttle/Müller.86 

Das hört sich dramatisch an. Doch bereits die Angaben von Schröttle/Müller werden dabei 

von Mau falsch zitiert, denn dort ging es darum, dass Personen  
 

 „für längere Zeit gegen den eigenen Willen eingesperrt, gefesselt oder sonst wie der 

 Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden“ sind.87 
 

                                                           
„Teilpopulationen-Erhebung“ geäußert. Solche Verdrehungen von Tatsachen aber haben bei Abolitionisten 

System.  
83 Vgl. Kraus,  Trauma als Voraussetzung und Folge von Prostituierung, in Katharina Sass (Hg.), Mythos 
‚Sexarbeit‘, 2017, S. 81 
84 „Weder für sexuelle Belästigung noch für psychische Gewalt erfolgten – aus Gründen der Begrenzung der 
Interviewdauer – in dieser allgemeinen Fragesequenz zur Erfassung von Gewaltprävalenzen vertiefende 
Nachfragen zum Erleben der Handlungen im Kontext der Arbeit im sexuellen Dienstleistungsbereich.“ Vgl. 
Teilpopulationen Erhebung, S. 32 
85 Maria Noichl, ENTWURF EINES BERICHTS über die Regulierung der Prostitution in der EU: ihre 
grenzübergreifenden Auswirkungen und die Konsequenzen für die Gleichstellung und die Frauenrechte 
(2022/2139(INI)), 10.01.2023, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-PR-740605_DE.pdf 
86 Huschke Mau, Entmenschlicht, S. 207 
87 vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 57 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-PR-740605_DE.pdf
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Letzteres unterschlägt Mau. Ihr zu Folge bezieht sich diese Aussage auf „befragte Frauen 

aus der Prostitution“, sodass unbefangene Leser*innen diese Gewalterfahrung natürlich auf 

den Prostitutionskontext beziehen müssen, was Schröttle/Müller aber gar nicht behauptet 

haben. Zudem belässt Mau es durchgehend bei Prozentzahlen und erweckt den Eindruck, 

dieses Schicksal ereile 35 % aller Frauen, die in der Prostitution arbeiten. Durchgängig 

verschweigt sie die niedrigen absoluten Zahlen der zitierten Untersuchung, auf die sich die 

Prozentangaben beziehen. 

 

Die von Schröttle/Müller berichteten Zusammenhänge lauten im Original bzw. im Klartext wie 

folgt: 35 % von 110 befragten Frauen, die berichteten, eine solche Einschränkung ihrer 

Bewegungsfreiheit erlebt zu haben, sind 39 Frauen. Von diesen jedoch hat nur eine 

Minderheit, nämlich 39 %, diese Bewegungseinschränkung tatsächlich „im Zusammenhang 

mit der Ausübung sexueller Dienstleistungen“ erlebt. Das wären dann gerade einmal 15 von 

insgesamt 110 befragten Frauen, also 14 %, und nicht – wie behauptet – 35 %.  

 

Schröttle/Müller geben keinerlei Information, in welchem Maße es sich dabei um 

„Fesselung“, „Einsperren“ oder „sonst wie in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt“ handelte. 

Sie geben auch keinerlei Information, in welchem Segment der Prostitution das vorgefallen 

sein soll. Unter den von Mau (falsch) zitierten Angaben kann sich also jeder vorstellen, was 

sie oder er möchte. Zudem verschweigt Mau, dass die Studie u. a. deswegen nicht 

repräsentativ war, weil sie rund ein Drittel Straßenprostituierte und 41 % Drogen 

gebrauchende Frauen einbezog. All das wirft Fragen auf. Doch an Fragen und Aufklärung 

sind Abolitionisten nicht interessiert. Sie wollen die schnelle Antwort: Prostitution ist Gewalt.88 

 

Dieser Leitlinie folgt auch die Abolitionistin Manuela Schon, die phantasiert, wenn sie 

behauptet,  
 

 „die vorliegenden empirischen Erkenntnisse (zeigen) eindeutig, dass der von der 

 Frauenbewegung bereits früh herausgestellte Zusammenhang zwischen bestimmten 

 Erfahrungen in der Kindheit und der Prostitutionstätigkeit in einem signifikanten 

 Zusammenhang stehen.“89„Schröttle/Müller schließen aus den Zahlen, dass prostituierte 

 Frauen in hohem Maße aufgrund der sexuellen Gewalterfahrungen in der Kindheit an den 

 Einsatz ihres Körpers als Objekt gewohnt sind…“90 
 

Schon erweckt hier den Eindruck, auch die empirischen Erkenntnisse von Schröttle/Müller 

hätten einen solchen „signifikanten Zusammenhang“ zwischen sexuellen Erfahrungen in 

der Kindheit und späterer Prostitutionstätigkeit festgestellt. Wahr ist das genaue Gegenteil. 

Schröttle/Müller erklärten vielmehr, aus ihren Daten könne  
 

 „nicht ein systematischer Zusammenhang zwischen Gewalt in der Kindheit und Jugend und 

 späterer Berufswahl im Sektor sexueller Dienstleistungen abgeleitet werden, ebenso wenig 

 wie ein zwingender und kausaler Zusammenhang zwischen frühen Gewalterfahrungen und 

 späteren Gewalterfahrungen im Erwachsenenleben.“91 
 

                                                           
88 Originell ist auch folgende Art des Umgangs mit der „Teilpopulationen-Erhebung“ durch  Mau: „Die 

Psychotherapeutin Sybille Zumbeck hat in ihrer Studie festgestellt, dass 59 Prozent der Frauen in der 

Prostitution an PTBS erkrankt sind, und auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

übernimmt diese Zahl in seiner Studie über die Lebenssituation von Frauen in Deutschland.“ (Mau, S. 305)  

Richtig ist: Schröttle/Müller zitieren lediglich die Zahl „59 %“. Von einer „Übernahme“ kann keine Rede sein.  

(vgl. Schröttle, S. 7) Was im Übrigen weder von Schröttle/Müller noch von Mau zitiert wird, ist die Erkenntnis 

Zumbecks, dass PTBS bei den von ihr untersuchten 54 Frauen zu 72 % bei Beschaffungsprostituierten, aber nur 

zu 20 % bei professionellen Prostituierten anzutreffen war (Zumbeck, S. 97 ff) 
89 Manuela Schon, 2021, Ausverkauft, S. 113 
90 Manuela Schon, Ausverkauft, S. 106 
91 Vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 83 
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Der von Unkenntnis, Schlampigkeit und Dreistigkeit geprägte Versuch einer Vereinnahmung 

der „Teilpopulation-Erhebung bei Prostituierten“ durch Vertreter*innen der abolitionistischen 

Prostitutionsgegner scheitert schlicht an den vom veröffentlichten Text präsentierten 

Sachverhalten.  

 

Das Ausblenden aller kritischen Punkte, die es an der „Teilpopulationen-Erhebung“ zu 

monieren gibt, sowie das Verschweigen der im Vergleich zur plakativen Dramatisierung von 

Prostitution gleichwohl vorfindlichen gegenläufigen Befunde – nur die wenigsten Prostituierte 

haben körperliche bzw. sexuelle Gewalt tatsächlich in Ausübung der Prostitution erlebt – 

kennzeichnen die politisch motivierten Versuche einer Instrumentalisierung der 

„Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ durch die Abolitionisten. 

 

Damit findet die Diskreditierung des wissenschaftlichen Umgangs mit Prostitution, wie 

er bereits in der Auftragsarbeit von Schröttle/Müller deutlich zu Tage tritt, in den Versuchen 

der abolitionistischen Vereinnahmung dieser Erhebung ihre unwürdige Fortsetzung. 

 
 

(9) Schlussbemerkung 
 

 

Die „Teilpopulationen-Erhebung bei Prostituierten“ steht für ein durch und durch ideologisch 

motiviertes Unternehmen, dessen Unwissenschaftlichkeit sich nur schlecht hinter der dünnen 

Fassade einer seriös anmutenden empirisch fundierten Untersuchung verbergen lässt. 

 

Ideologisch ist zunächst die Fokussierung der Autorinnen auf einen Gewaltdiskurs, dessen 

selektive Perspektive für hinreichend erachtet wird, sich über den gesellschaftlichen Umgang 

mit Prostitution zu verständigen. 

 

Ideologisch ist insbesondere das fragwürdige Unterfangen, mittels interessierter 

Ausblendung der aus diskriminierenden rechtlichen Rahmenbedingungen resultierenden 

„strukturellen Gewalt“ jegliche Form von Gewalt der Prostitutionstätigkeit als solcher 

zuzuschreiben. 

 

Dabei bedient man sich eines bewusst weit gefassten, bis zur Konturlosigkeit ausgefransten 

Gewalt-Begriffs, der durch die Einbeziehung von Handlungen unterhalb der Schwelle von 

Nötigung maximal von seiner strafrechtlichen Dimension entkoppelt wird. 

 

Obwohl es den Autorinnen erklärtermaßen um „besondere Gefährdungspotenziale im 

Kontext der Berufsausübung als Prostituierte“92, um Gewalthandlungen im Kontext „der 

beruflichen Tätigkeit des Anbietens sexueller Dienstleistungen“93 geht, haben sie keine 

Skrupel, die Probleme mit dem geringen Umfang ihrer Stichprobe dadurch zu lösen, dass sie 

nicht mehr in der Prostitution tätige Personen in die Befragung einbeziehen. 

 

Gewalthandlungen, die aktive als auch nicht mehr aktive Prostituierte jenseits des 

unmittelbaren Arbeitskontextes, also in ihrem Privatleben und ihrer Freizeit erfahren, werden 

ebenso bedenkenlos mit einbezogen und anschließend mit der im Arbeitskontext erlebten 

Gewalt undifferenziert als maßgebliche „Gewaltprävalenzen“ den „befragten Prostituierten“ 

als Personen, nicht aber als Berufstätigen zugeschrieben.  

 

Mithilfe dieses Verwirrspiels kommen künstlich in die Höhe getriebene Prozentzahlen im 

Hinblick auf eine Gewaltbetroffenheit „bei Prostituierten“ zustande, die auf „Gefährdungen im 

Kontext der beruflichen und damit verbundenen (!) privaten Lebenssituation“ verweisen 

                                                           
92 vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 39 
93 vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 63 
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sollen.94 Anstatt analytisch zu trennen, wird das Unterschiedliche solange vermischt, bis über 

den so erschlichenen Nachweis einer vermeintlich höheren Gewaltbetroffenheit von 

Prostituierten im Vergleich zur weiblichen Allgemeinbevölkerung der politisch gewünschte 

Beleg für die These geliefert ist, dass „Prostitution kein Beruf wie jeder andere“ sei. 

Spätestens dann, wenn die den Prostituierten als „Person“ zugeschriebenen 

Gewaltprävalenzen der Prostitution als „Beruf“ angelastet werden, dürfte die ideologische 

Mission erfüllt sein. 

 

Nicht nur die Konstruktion der Stichprobe jenseits jeglicher Repräsentativität erweist sich als 

Ausdruck eines ideologischen Umgangs mit Prostitution. Auch der unbeschwerte quantitative 

Vergleich von Daten einer nicht-repräsentativen Teilpopulationen-Erhebung mit denen einer 

repräsentativen Studie zur weiblichen Allgemeinbevölkerung verdankt sich ideologischer 

Absicht. Man versucht zudem darüber hinwegzutäuschen, dass die schlichte 

Gegenüberstellung der Daten beider Untersuchungen aufgrund unterschiedlicher Alters-, 

Bildungs- und Ost-West-Zusammensetzungen beider Stichproben eben nicht das abbildet, 

was die Autorinnen behaupten: die berufsbedingte höhere Gewaltbetroffenheit von 

Prostituierten im Vergleich zur weiblichen Allgemeinbevölkerung. 

 

Dass in der Konsequenz nicht mehr der „Schutz der Gesellschaft vor Prostitution“, sondern 

fortan der „Schutz der Prostituierten vor Prostitution“ politisch anzustreben sei, wie die 

Autorinnen empfehlen, kommt unterm Strich aufs Gleiche raus: eine Entwícklung in Richtung 

auf Abschaffung der Prostitution. Diese Schlussfolgerungen, die man 2004, also nur kurze 

Zeit nach der Verabschiedung des Prostitutionsgesetzes so noch nicht auszusprechen wagte 

– man sprach stattdessen beschönigend von einer „Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitssituation von Prostituierten in Deutschland“95  –, wird mit Verweis auf 

Schröttle/Müller von abolitionistischen Prostitutionsgegner*innen heute jedoch offen 

eingefordert. 

 

Es sagt viel aus über die Erbärmlichkeit solcher Bestrebungen, wenn man es nötig hat, sich 

auch nach 20 Jahren noch auf ein derart dürftiges Pamphlet wie die „Teilpopulationen-

Erhebung bei Prostituierten“ zu beziehen.  

 

Im Ergebnis ist auch hier festzuhalten, dass die ‚Teilpopulationen-Erhebung bei 

Prostituierten‘ sowohl methodisch als auch im Hinblick auf die Ergebnisse gänzlich 

ungeeignet ist, die Berufsgruppe der Sexarbeiter*innen zu pathologisieren und sie 

dem Verdacht auszusetzen, sie würde ihre Tätigkeit grundsätzlich in einem 

gewaltgeprägten Umfeld ausüben. 

                                                           
94 vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 86 
95 vgl. Teilpopulationen-Erhebung, S. 87 


